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Haushaltsloch von ca. 32 Mio. Euro:

Corona zwingt 
Stadt Bamberg zu 
striktem Sparkurs 

Haushaltsloch von ca. 32 Mio. Euro:

Corona zwingt 
Stadt Bamberg zu 
striktem Sparkurs 

Corona frisst Haushalt, so könnte man die 
Auswirkungen der weltweiten Pandemie auf die 
Bamberger Stadtfinanzen beschreiben. Der für 
2020 aufgestellte Haushaltsplan ist längst 
Makulatur, nachdem mit einem Fehlbetrag von  
32 Millionen Euro gerechnet werden muss. 
Alleine bei der Gewerbesteuer fallen voraussicht-
lich 27 Mio. Euro gegenüber dem Ansatz aus, 
hinzukommen höhere Ausgaben. Nicht besser 
sind die Aussichten für die kommenden Jahre. 

 Wie die Stadt damit umgeht, lesen Sie auf Seite 3.
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Innenstadt. Beherztgehtder
Entsorgungs-undBaubetrieb
(EBB)derStadtBamberggegen
daserhöhteMüllaufkommen
vor.MehrMitarbeiterinder
Innenstadtreinigung,derEinsatz
einerzusätzlichenKehrmaschi-
neundneuhinzukommende
Abfallbehältersorgenanden
neuralgischenPunkten,die
besondersverunreinigtwaren,
jedenMorgenfüreinsauberes
Bamberg.

DerEBBhatbesondersdie
SandstraßemitKatzenberg,die
UntereundObereBrücke,die
Kapuzinerstraße,LangeStraße
undKranen,denGrünenMarkt
mitGabelmannundKettenbrü-
ckesowiedieAustraßeimBlick.

Montagsbissonntagswerden
dieseBereicheteilsschonab5
UhrvonjeglichemUnratbefreit,
bevoresmitdengewohnten
Reinigungszyklenweitergeht,
diebis20Uhrandauern.Dafür
hatderEBBnichtnurseine
Reinigungstourenumgestellt.Es
sinddeutlichmehrMitarbeiterin
derInnenstadtimEinsatz,eine
zusätzlicheKehrmaschineun-
terstütztdieReinigungskolonne
undbeabsichtigtist,achtzusätz-
liche,großvolumigeAbfallbe-
hälter,sogenannteAbfallhaie,
aufzustellen.Diesewerdendann
täglichmehrmalsgeleert.

DerEBBappelliertzudemandie
VernunftderBürgerinnenund
Bürger,Müllnichtachtlosweg-

zuwerfen,sondernin
dendafürvorgesehe-
nenAbfallbehältern
zuentsorgen.Eswird
daraufhingewiesen,
dasskeinHausmüll
überdieöffentli-
chenAbfallbehälter
entsorgtwerdendarf.
DiesstellteineOrd-
nungswidrigkeitdar
undkanneinBußgeld
nachsichziehen.

Bürgermeister Jonas 
Glüsenkamp – zusammen 
mit Jan Piontek vom EBB 

an einem soeben 
gesäuberten „Abfallhai“ 

am Gabelmann – ist es ein 
Anliegen, dass die Stadt 

sauber bleibt. 

AKTUELL

Corona. Weil die bisherige Regelung  
am vergangenen Freitagabend  
(24. Juli) auslief, wurde gemeinsam mit 
der Polizei analysiert, ob sich Gastrono-
men und Besucher „verantwortungsvoll 
und rücksichtsvoll in der Corona-
Pandemie verhalten“. Weil die Polizei 
von „sandkerwaähnlichen Zuständen“ 
am Samstagabend berichten musste, 
greift die Stadtspitze nun mit einer 
erneuten Allgemeinverfügung ein, die bis 
einschließlich 25. August 2020 gilt. 

DieStadtspitzehattezueinem
weiterenInformationsgespräch
mitPolizei,Gastronomen,Hotel-
betreibern,BürgervereinundIG
InteresSandeingeladen.Schnell
wurdeklar:DasbisherigeVerbot
zum„Außer-Haus-Verkauf“von
alkoholischenGetränkenanden
Wochenendenwarwirksam.Das
Sandgebiet,dieInnenstadtund
dasUmfeldderUnterenBrücke
warenwenigerfrequentiertals
sonst.NachdemdieAllgemein-
verfügungamFreitagauslief,
diskutiertendieVerantwortli-
chenmitdenGesprächsteilneh-
mernüberdieaktuelleSituation
amSamstagabend,undzwar
ohneAllgemeinverfügung:Die
meistenGastronomenverkauf-
tenalkoholischeGetränkebis

weitnach22.00Uhr.DieAb-
standsregelungenundHygiene-
vorschriftenwurdenweitgehend
ignoriert,weilsichMenschen-
ansammlungenbildeten.Die
Polizeiberichtete,dasssicham
spätenAbendalleinanderUn-
terenBrückeüber150Personen
aufhielten.DieObereSandstra-
ßegerietzumMittelpunktvon
öffentlichenFeiern.

OBStarke:„UnsereAppellean
dieVernunftreichennicht,wir

müssenweiterhinmitAllge-
meinverfügungendieGesund-
heitderBevölkerungschützen“.
Starkemachtdeutlich,dassein
weiteresAbwarten„keineOption
ist“.VieleBesucherhättensogar
massivenDruckaufdieSer-
vicekräfteindenGaststätten
ausgeübt,wennderAusschank
vonAlkoholverweigertwurde.

OBStarkeundBürgermeister
Glüsenkampstelltenüberein-
stimmendfest:Esbesteht„un-

mittelbarerHandlungsbedarf,
sodasseineneueAllgemein-
verfügungerlassenwird,diebis
einschließlich25.August2020
geltenwird“.Damitsollauch
verhindertwerden,dasseine
„Ersatz-Sandkerwa“stattfindet.
DieanwesendenPolizeivertre-
terbegrüßtendiestädtische
Entscheidungausdrücklichin
vollemUmfang.Nurmiteiner
solchenMaßnahmekönneden
AnforderungendesInfektions-
schutzesgenügegetanwerden.
Angesichtsderbundesweit
wiedersteigendenCorona-Zahl
sei„LeichtsinnkeinguterRatge-
ber“,soStarke.

DieAllgemeinverfügung
untersagtabsofortwieder
denVerkaufunddieAbgabe
vonalkoholischenGetränken
innerhalbdesGeltungsbereichs
(Sandgebiet,UntereBrücke,
ObereBrücke,Obstmarktund
Gabelmann)ab20.00Uhrvon
FreitagaufSamstagundvon
SamstagaufSonntagsowievor
einemgesetzlichenFeiertag.
Zusätzlichausgedehntwird
dasVerbotaufdenZeitraum
vonDonnerstag,20.08.2020bis
einschließlich25.08.2020.

Stadtspitze: „Wir brauchen auch in Zukunft ein Verbot 
des Außer-Haus-Verkaufs von Alkohol.“
ErfahrungenvomWochenendezeigen:ohneAllgemeinverfügunggehtesnicht,
umdieGesundheitzuschützen

Für ein sauberes Bamberg
Entsorgungs-undBaubetrieb(EBB)gehtverstärktgegenMüllvor
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Die Obere Sandstraße vergangene Samstagnacht.
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Herzlichst,Ihr

AndreasStarke
Oberbürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,

AKTUELL

dieAuswirkungenderCorona-
PandemielassenkeinenLebens-
bereichunberührt.AlsKommune
sehenwirunsauchmitfinanziel-
lenKonsequenzenkonfrontiert,die
fürdiegesamteStadtgesellschaft
dramatischsind.

Ganzkonkretheißtdas:Schonim
Haushaltsjahr2020fehlenunsca.
32MillionenEuro!Alleinebeider
Gewerbesteuererwartenwireinen
Fehlbetragvon27MillionenEuro
gegenüberdemHaushaltsansatz.
AufderanderenSeitestehenhö-
hereAusgaben,etwafürunmittel-
bareCorona-AusgabendesKata-
strophenschutzesoderdurchhö-
hereZuschüssefürunsereKultur-,
Bildungs-undTourismuseinrich-
tungen.DieAusgabenwerdenhö-
her,dieEinnahmenaberniedriger.
Wirmüssenalsohandeln:Dazu
habenwirimStadtrataktuelleinen
striktenKonsolidierungskursbe-
schlossen.EineSperrlisteimUm-
fangvonrund23MioEurosollhel-
fen,dieangespannteSituationauf-
zufangen.

Davonausgenommenwurdenaber
fürdasstadtgesellschaftlicheWohl
bedeutendeHaushaltsstellenwie
zumBeispielKindertagesstätten,
InvestitionszuschüsseanSportver-
eineoderZuschüssefürKultur,
JugendundSoziales.Zudemkön-
nenwichtigeBaumaßnahemnim
Gesamtvolumenvon45Mio.Euro
weitergeführtwerden.Einegute
Nachricht,wirwollenallestun,um
diegesundheitlichenundwirt-
schaftlichenFolgenderCorona-
Pandemievernünftigzugestalten.

Dennochmüssenwirfeststellen:
DieZeichenfürdenkünftigen
städtischenHaushaltsindschwie-
rig.Mehrdennjewirdesaufdie
SolidaritätunddenZusammenhalt
derStadtgesellschaftankommen,
umauchinZukunftdieLebens-
qualitätundInfrastrukturinunse-
rerStadthochzuhalten.

Finanzlage. Die Corona-Pandemie hat 
auch die Stadtfinanzen in eine erhebliche 
Schieflage gebracht. „Die Haushaltssitu-
ation kann für den weiteren Haushalts-
vollzug 2020 als mehr als dramatisch 
bezeichnet werden“, so die eindeutigen 
Worte von Finanzreferent Bertram Felix 
in der jüngsten Sitzung des Finanzsena-
tes. Demnach muss nach jetzigem Stand 
über den Gesamthaushalt hinweg mit 
einem Fehlbetrag von rund 32 Mio. Euro 
gerechnet werden.

DieweltweiteKonjunkturlage
hatdirektenEinflussaufdie
Gewerbesteuer,dieEinkom-
mensteuerunddieUmsatzsteu-
er.SorechnetdieVerwaltungbei
derGewerbesteueralsbislang
stärksteEinnahmequelleder
Stadtmiteinemdrasti-
schenEinbruchvonrund
60ProzentimVergleich
zumVorjahresergebnis.
GemessenamAnsatzfür
2020würdedaseineMin-
derungvonrund27Mio.
Eurobedeuten.

BeidenEinnahmenaus
derEinkommensteuerhat
dieVerwaltungaufgrund
desKonjunktureinbruchs
undderEffektederKurzarbeit
zunächstmitMindereinnahmen
von2,1Mio.Eurogerechnet.
DiesePrognosewurdealler-
dingsbereitsmitdem2.Quartal
übertroffen,sodassmitdeutlich
höherenAusfällenzurechnen
ist.UndauchbeimGemein-
deanteilanderUmsatzsteuer
stehenaufJahressichtMinder-
einnahmenvon2,3Mio.Euro
imRaum.ObdievonBundund
LandzugesagtenHilfeleistungen
diegravierendenEinnahmen-
ausfällekompensierenkönnen,
bleibtabzuwarten.Diesewerden
ohnehinnureinmaligfür2020
gewährt.

AuchaufderAusgabenseitehat
CoronagravierendeFolgen:Für

dieBeschaffungsprozessedes
Katastrophenschutzesundder
SicherstellungdesDienst-und
Schulbetriebessowiefürden
BambergerRettungsschirm
wurdenbisherinsgesamt2,2
Mio.Eurobenötigt.DieSchlie-
ßungderbudgetiertenEinrich-
tungenTheater,Musikschule,
VHS,MuseenundTKSimMärz
2020unddiespäteresukzessive
WiederaufnahmedesBetriebs
wirddieEinrichtungeninsbe-
sondereaufderEinnahmenseite
schwertreffen.BeieinerWorst-
Case-Betrachtungmussmit
höherenZuschussbedarfenvon
biszu3,1Mio.Eurogerechnet
werden.AuchdieBudgetsfür

SozialhilfeundfürJugendhilfe
werdennichtausreichen.

HinzukommensteigendePerso-
nalkosten,welchedieRegierung
vonOberfrankenveranlassthat,
dieStadtBambergaufzufordern,
bisHerbsteineigenständiges
Personalkonsolidierungskon-
zeptvorzulegen.

Sperrliste und Positivliste 

VerwaltungundStadtrathaben
aufdieseSituationmitmehre-
renMaßnahmenreagiert.Neue
Maßnahmenwerdengrundsätz-
lichnichtbegonnen.Umden
FehlbetragamEndedesJahres
möglichstgeringzuhalten,

wurdeaußerdemeineSperr-
listeaufgestellt,vonderüber
70Haushaltsstellenbetroffen
sind.Damitwerdeninsgesamt
Ausgabenvonüber23Mio.Euro
zunächstnichtgetätigt.Darun-
teralsgrößterPosten4,8Mio.
EurovomNeubauderFranz-
Fischer-Brücke,außerdem
einzelneMaßnahmenaufdem
Konversionsgeländeoderauch
fürFahrzeuge,Arbeitsgeräte
undMaschinen.

Demgegenüberwurdenauf
einer„Positivliste“verschiedene
ZuschüsseundFörderungenvon
denzuverhängendenSperren
ausgenommen(Kulturförde-

rung,Sportförderung,freiwillige
LeistungenvonJugendamtund
Sozialamt).AuchdieSanierung
desFC-Wacker-Sportplatzes
stehtaufderPositivliste,ebenso
zumBeispielMittelfürunver-
zichtbareFeuerwehrfahrzeuge.

„UnsereStrategieerlaubteine
größtmöglicheFlexibilitätfür
denStadtrat“,soFinanzreferent
BertramFelix.Besondersauch
imHinblickaufdieschwierigen
FolgejahrebekräftigtOberbür-
germeisterAndreasStarkedas
VorgehenmitAugenmaß:„Wir
wollenallestun,umdiegesund-
heitlichenundwirtschaftlichen
FolgenderCorona-Pandemie
vernünftigzugestalten“.

Haushaltslage „mehr als dramatisch“
Coronareißtein32-Millionen-LochindieStadtkasse

„Wir wollen alles tun, um die  
gesundheitlichen und wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Pandemie  
vernünftig zu gestalten.“  

OberbürgermeisterAndreasStarke

Rathaus Journal in den Sommerferien: 

Das nächste Rathaus Journal (Nr. 16) erscheint am 

Freitag, 21. August 2020
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Wirtschaftsförderung.DieWirt-
schaftsförderungenvonStadt
undLandkreisBamberg
appellierengemeinsammit
StadtmarketingBambergandie
BürgerinnenundBürger,lokale
Angebotezunutzen.„Zwar
gibtesinzwischenzahlreiche
LockerungenfürHandelund

GastronomieinderCorona-Pan-
demie,jedochleidendiemeisten
Gewerbetreibendenmassiv
unterUmsatzeinbußen“,sagt
Dr.StefanGoller,Wirtschaftsre-
ferentderStadtBamberg.Ziel
dergemeinsamenKampagne
istesdaher,dieMenschenvor
Ortdazuaufzurufen,regionalzu

denkenundvorOrteinzukaufen.

BambergsOberbürgermeister
StarkedanktStadtmarketing
unddenWirtschaftsförderun-
gen,„dasswirunsgemeinsam
dieserAufgabestellen.Unsere
Wirtschaftmusswiederflorie-
ren,sonstkönnenwirunszum

BeispielkulturelleProjektenicht
mehrleisten.“

Stadtmarketing-Geschäftsführer
KlausStieringerbetont:„Jeder
MenschistfürdieZukunftder
Kommunemitverantwortlich–
indemerlokaleinkauft,nicht
nurimInternet.“

WIRTSCHAFT

„Denk.Handel.Lokal!“
Kampagneruftdazuauf,lokaleAngebotezunutzen

VORBILD SEINHÄNDE WASCHENMASKE TRAGENABSTAND HALTEN

1,5 M

!LOKALDENK
HANDEL

GENIESSE ENTSPANNT DEINE STADT!

SEI EINE LOKAL
BUMMLERIN

DIE BESTE REGION

WWW.BALUDESIGN.DE
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perimentzumAnlassundkündigtedenangemie-
tetenBüroraumimIGZ,umdieseArbeitsweise
inZukunftkomplettzuetablieren.Leerstandgibt
esaberauchdadurchnicht,dennanderenutzten
sofortdieGunstderStundeundmietetensich
nocheinenRaumdazu–auchVergrößerungwar
alsomöglichinderCorona-Krise.

LAGARDE1warnatürlichauchvondenEinschränkungengetroffen,
denndieMissiondesdigitalenGründerzentrumsistes,verschie-
densteAkteureausOberfrankenmiteinanderzuverbinden.Ver-
anstaltungenkomplettausfallenzulassen,waraberkeineOption,

denndasVernetzenvonGründern,
UnternehmenundUniversitäten
solltegeradewährendeinerZeit
vonKontaktbeschränkungennicht
ausfallen.Deshalbtransformierte
mandieEventsinVideokonfe-
renzenundLiveStreams.Nach
übervierMonatenPraxisistdas
wichtigsteLearningausderSicht
vonKatharinaKroll:„DieFormate
lassensichnicht1:1übertragen,
esgibtonlinekaumSchlimmeres
alseinstündigeMonologe.“Die
verschiedenenOnline-Events
zeigten:Teilnehmendeaktiv
einbindensorgtfürdiebesten,
lebhaftestenundinteressantesten
Sessions.

Digitalisierung.SeiteinpaarMonatenbefindenwirunsimCorona-
bedingtenAusnahmezustand.DieVermutungliegtnahe,dassvor
allemjungeStartupsstarkunterdenEinschnittenderPandemie
leidenwerden.Esistallerdingsschwer,dieAuswirkungenvon
Coronaschonheutezuerfassen,dennvermutlichwerdensichviele
EffekteerstwährenddernächstenMonateindenZahlennieder-
schlagen.TrotzdemlieferndasIGZBamberg(ZentrumfürInnovati-
onundneueUnternehmen)undLAGARDE1(ZentrumfürDigitali-
sierungundGründung)einenerstenRückblickaufdievergangenen
Monate:

KatharinaKroll,NetzwerkmanagerinbeiLAGARDE1,berichtetvon
denGesprächenmitdenGrün-
derinnenundGründernausden
RäumendesIGZ:„Wirtschaftlich
spürenaktuellnichtallegroße
Auswirkungen,abermanweiß
auchnicht,wasdienächsten
Monatenochpassierenwird“.Ob
einigeBambergerStartupsderSi-
tuationlangfristigerliegenwerden,
sei„einBlickindieKristallkugel“.
GleichzuBeginnderPandemie
machtedasIGZdenMieternein
Stundungsangebot–dasaber
keineinzigesMalangenommen
wurde.MancheStartupsbefinden
sichnachwievorkomplettoder
zeitweiseimHome-Office.Ein
StartupnahmdasHome-OfficeEx-

Corona-Lagebericht aus der  
Bamberger Startup-Szene 

Die Kampagne wurde von den Beteiligten vor dem Alten Rathaus präsentiert.

Die beiden Netzwerkmanager Max Dahmer und Katharina Kroll  
vor dem IGZ Bamberg.
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KUNST & KULTUR

Stadtarchiv.„BusseinBamberg“
lautetderTiteldesStadtarchiv-
Kalendersfürdaskommende
Jahr2021,derjetztimStadt-
archivundimBuchhandel
erhältlichist.AufdenMonats-
bilderngehteswieimmerum
historischeStadtansichtenaus
Bamberg.Dabeistehtindiesem
JahrderÖffentlichePersonen-
nahverkehrseitdemEndedes
ZweitenWeltkriegsimFokus.

WährenddesZweitenWeltkriegs
übernahmdieStadtBamberg

denzuvorvonderReichspostbis
1941betriebenenRingverkehr
inBambergmitzweiLinien.
AlsnachdemKriegTendenzen
aufkamen,denNahverkehraus
derkommunalenTrägerschaft
zulösenodergarzuprivatisie-
ren,wurdediesvonOberbür-
germeisterLuitpoldWeegmann
unterbundenund1946dieAuf-
gabe„Kraftverkehr“demneuen
DirektordesElektrizitätswerks

übertragen.Damit
bliebdiesebisheu-
tewichtigeAufgabe
inkommunaler
Hand.

Mitdemneuen
Jahreskalen-
dermöchtedas
Stadtarchivdie
nunmehrein
Dreivierteljahr-
hundertwährende
Geschichtedes
Verkehrsbe-
triebsderStadt
Bambergunddie
RollederBusse

fürdasStadtbildunddie
innerstädtischeMobilitätvor

Augenführen.Schonbaldnach
Kriegsenderolltenwieder
BusseinBamberg.Dabeiwird
auchdeutlich,dassmanche
KriegsschädeninBambergzu
Veränderungengeführthaben,
diemanchemheutigenBetrach-
tersovielleichtnochgarnicht
klarwaren.GeradeimBereich
derInnenstadtführtenheuteoft
überseheneKriegsschädenzu
grundlegendenVeränderungen
imStadtbild.Kaumjemandwird
heutezudemverstehen,wiesich
derPersonen-undSchwerlast-

verkehrdurchdieEngstellen
derBambergerAltstadt,durch
denTorbogendesAltenRat-
hausesoderdurchdieAnlage
desKlostersamMichelsberg
bewegenkonnten.Insofernist
derKalendernichtnurhistori-
scheErinnerunganvergangene
Zeiten,sondernaucheinStück
Kulturgeschichteder1950erund
1960erJahre.

DerKalenderistimStadtarchiv
undimBuchhandelzumPreis
von14,95Euroerhältlich.

Stadtarchiv.SeineinderReihe
der„Veröffentlichungendes
StadtarchivsBamberg“erschie-
neneDissertationüberreichte
jetztStadtarchäologeDr.Stefan
Pfaffenbergerdem2.Bürger-

meisterderStadtBamberg,
JonasGlüsenkamp.Anhandder
umfassendenBearbeitungder
siedlungs-undentwicklungs-
geschichtlichbedeutsamsten
Grabungsergebnisseausdem

BereichderzumUNESCO-
WelterbezählendenAltstadt
vonBamberglassensichinder
ArbeitzahlreicheEntwicklungs-
schritteimStadtwerdungspro-
zessnachvollziehen.

Sowerdenüberdenvonderspä-
tenMerowingerzeitbiszurMitte
des12.Jahrhundertsreichen-
denZeitrahmenderBearbeitung
nichtnurdieKeimzellender
Besiedlungbzw.erstefrühstäd-
tischeElementesichtbar.

Auchdiedurchverschiedene
FaktorenundProtagonistenaus-
gelöstenTransformationspro-
zesseundderdamitverbundene
ÜbergangBambergsvoneinem
eherperipherenBurgortzuei-
nemurbanenundreichspolitisch
bedeutsamenZentrumspiegeln
sichindenarchäologischen
Befundenwider.

ErgänztwirddieArbeitdurch
einenFundstellenkatalog,der
sämtlichebis2009durchgeführ-
tenarchäologischenMaßnah-
meninnerhalbdesStadtgebiets
umfasst.Erermöglichteinen
schnellenÜberblickdervorhan-
denenarchäologischenQuellen
undbildetdamiteinewichtige
Ausgangsbasisfürweitergehen-
deUntersuchungen.

DasBuchistimBuchhandel
erhältlich:
Pfaffenberger,Stefan:
AspektederStadtentwicklung
Bambergsimfrühenundhohen
Mittelalterausarchäologischer
Sicht.Büchenbach:
Dr.FaustusVerlag2020.647S.
m.zahlr.Abb.;75,–Euro
(=ArbeitenzurArchäologie
Süddeutschlands.32;
Veröffentlichungendes
StadtarchivsBamberg.36).

Als der Bus durchs Alte Rathaus fuhr …  
Jahreskalender2021desStadtarchivszeigtbeeindruckendehistorischeStadtansichten
zumThema„BusseinBamberg“

Wie Bamberg sich zur Stadt entwickelt hat  
StadtarchäologestelltneueForschungsergebnissezurGeschichteBambergsimMittelaltervor
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Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar und Stadtarchiv-Leiter Horst Gehringer 
präsentieren den neuen Jahreskalender in der aktuellen Sonderausstellung des 
Stadtarchivs.

Im Bild v.l.n.r.: Stadtarchiv-Leiter Horst Gehringer, Stadtarchäologe  
Dr. Stefan Pfaffenberger und Bürgermeister Jonas Glüsenkamp. 
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VHS BAMBERG STADT

Infos & Anmeldung
VHS-Sekretariat 
Altes E-Werk · Tränkgasse 4 
Tel.: 0951 87-1108  
Fax: 0951 87-1107 
E-Mail: info@vhs-bamberg.de 
www.vhs-bamberg.de

Montag  
09.00 – 12.00 Uhr 
telefonisch oder per Mail 

„Brücken schlagen: in die Geschichte, in die Gesellschaft, in 
die digitale Welt“. So lautet das Motto unseres Herbstsemes-
ters, das am 21. September startet.

Die Kurse sind erfasst, die maximal möglichen Teilnehmerzahlen 
je Kurs ermittelt, die jeweiligen Räume zugewiesen, die Preise 
berechnet. Corona-bedingt mussten wir vieles anders planen 
und gestalten, manches ist immer noch nicht zu 100 Prozent 
geklärt. Trotzdem liegen wir in den letzten Zügen der Layout-
Gestaltung unseres Programmhefts. Freuen Sie sich mit uns auf 
ein hoffentlich gesundes und glückliches Semester.

Trotz Corona bleibt eines 
beim Alten und darauf 
können Sie sich verlas-
sen: „Unser Programm 
ist vielfältig und qualitativ 
hochwertig. Wir alle – VHS-
Team, Dozentinnen und 
Dozenten – brennen darauf, 
Sie im September wieder 
persönlich begrüßen zu 
können, um gemeinsam zu 
lernen, zu debattieren und 
den Horizont zu erwei-
tern“, betont VHS-Leiterin 
Dr. Anna Scherbaum. 
„Schlagen wir gemein-
sam Brücken und greifen 
die derzeitige Stimmung 
und Sehnsucht in der 
Gesellschaft nach dem 
Verbindendem, nach dem 
Einenden, auf.  
Wir freuen uns auf Sie!“

Programm ab Do, 03.09.2020, erhältlich sowie online unter 
www.vhs-bamberg.de

VORFREUDE  
AUFS NEUE SEMESTER!

FÜHRUNGEN 

ONLINE-KURSE
Achtsamkeitsmeditation (4476) 
21 Einheiten, Beginn und Uhrzeit frei wählbar 
Dozentin: Anke Lang, Feldenkrais-Pädagogin

Feldenkrais. Bewegt in unruhigen Zeiten (4477) 
7 Wochen, Beginn und Uhrzeit frei wählbar 
Dozentin: Anke Lang, Feldenkrais-Pädagogin

Intensivkurse Spanisch – Anfänger A1 
Mo-Fr., 24.08. – 28.08., 9.15 – 13.15 Uhr, 5 x (3407) 
Dozentin: Maria Paola Amtmann, staatl. geprüfte Übersetzerin

Intensivkurs Spanisch – Auffrischungskurs A1 
Mo-Fr., 07.09. – 11. 09., 13.30 – 16.30 Uhr, 5 x (3408) 
Dozentin: Maria Paola Amtmann, staatl. geprüfte Übersetzerin

Kurs-Anmeldung auf unserer Homepage www.vhs-bamberg.de 
sowie Anmeldung in der VHS.Cloud sind vorab erforderlich. 
Ein Erklär-Video finden Sie auf unserer Homepage unter „Aktuel-
les“ oder – zusammen mit weiteren Informationen – unter „VHS 
Cloud – registrieren hier“.

Jeden Samstag: „Bierkultur und Felsenkeller“ 
Die beliebte Führung „Bierkultur und Felsenkeller – Tour durch 
die Bamberger Unterwelt am Felsenkeller“ ist seit kurzem 
wieder jeden Samstag buchbar. Von 14.30 bis 16 Uhr kann eine 
Stadtbesichtigung mit einer Begehung von Bambergs einzigarti-
ger Unterwelt kombiniert werden. Tickets können im Voraus für 
bestimmte Samstags-Termine erworben werden beim Tourismus 
& Kongress Service - Tourist-Information, Geyerswörthstraße 5, 
96047 Bamberg, Telefon: 0951 2976-200. (Öffnungszeiten: Mo – 
Fr 10 – 15.30 Uhr, Sa/So 10 – 14.30 Uhr).

RATHAUSJOURNAL15·2020|31.07.2020

(Anmeldung 
erforderlich)

(Anmeldung 
erforderlich)
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KUNST & KULTUR

ONLINE-KURSE

Preisverleihung. Wenn sich Kasimir und 
Karoline im Schwarzlicht bewegen und 
sich die drei Heuler zum TanzTheater 
mit Hänsel, Gretel und Hermes treffen 
… dann ist es wieder Magellan- und 
C.C.Buchner-Preis-Zeit! Zusammen mit 
den Bamberger Kinder- und Jugend-
buch- bzw. Schulbuchverlagen Magellan 
und C.C.Buchner hat der Kultur.Service 
Bamberg für Schulen und Kitas (KS:BAM) 
am 16. Juli in der Kulturfabrik „KUFA – 
Kultur für alle“ der Lebenshilfe Bamberg 
fünf bewundernswerte kulturpädagogi-
sche Kooperationsprojekte ausgezeich-
net.

Diemit1.000Eurohöchstdotier-
tenPreisegingenimElemen-
tar-undPrimarbereichandas
KinderhausJuliushofHirschaid
inKooperationmitderETA
HoffmannTheaterpädagogikund
MedienpädagogeLennartPeters
fürdasLive-Hörspiel„Diedrei
HeulerunddieDunkelmond-
turniere“sowieimSekundar-
bereichandasDientzenhofer-
GymnasiumBambergin
KooperationmitTanzpädagogin
LauraSchabackerfürdasTanz-
theaterstück„KasimirundKa-
roline“.WeitereMagellan-Preise
mitjeweils500Eurogingenan
dieHugo-von-Trimberg-Schule
BambergunddasHausfür
KinderAmVogelbergBischberg,
einweitererC.C.Buchner-Preis
mit500EuroandieErlöser-
schuleBamberg.Dochnicht

nurdieGewinnerstandenbei
derPreisverleihungimMittel-
punkt.Auchalleweiterensieben
ProjekteerhielteneineUrkunde
sowieeineAnerkennungsprämie
inHöhevon50Euro.

Beworbenhabensichfürdie
begehrtenPreiseinsgesamt
zwölfKindertageseinrichtun-
genundSchulenausStadtund
LandkreisBamberg,diemit
einemodermehrerenexternen
kulturpädagogischenKooperati-
onspartnern,sprichKunst-und
Kulturschaffendenoder-ver-
mittelnden,aktivundengagiert
zusammengearbeitethabenund
beispielhafteProjekteausden
KulturspartenKunst,Musik,
Theater,Tanz,MedienundInfor-
matikrealisierthaben.

„OhneKulturistallesnichts“,

freutesichDritterBürgermeister
WolfgangMetzner,dassnach
Monaten,indenenderKultur-
hungerimmergrößerwurde,die
Kulturnunlangsamwiederan
Fahrtgewinne.Stellvertretender
LandratBrunoKellnerergänzte
zustimmend,dassesgleicher-
maßenwichtigsei,derÖffent-
lichkeitKulturzubieten,alsauch
dieKulturöffentlichzufördern,
undstelltedabeidiewichtige
RolledesKS:BAMheraus,Kultur
inBildungseinrichtungenzu
bringen,umsiedorterlebbarfür
alleKinderundJugendlichenzu
machen.

Denn„letztenEndessorgtdas
WissenumdieVielfaltderKultur
auchfüreinenbesserengesell-
schaftlichenZusammenhalt“,so
ChristopherSchell,Geschäfts-
führerderbeidenVerlage,der

seinengroßenRespektvordem
EngagementderKinderundJu-
gendlichen,derpädagogischen
Fach-undLehrkräftesowieder
Kulturpartneraussprachund
derJury,diesichdiesesJahr
ausVeronikaSchießer(Kinder-
hausSt.StephanBamberg),
SonjaKönig(FörderzentrumDon
Bosco-SchuleStappenbach),
JohannaKnefelkamp-Storath
(Tanzpädagogin)undAnnaHuth
(LandesvereinigungKulturelle
BildungBayern)zusammen-
setzte,fürihreessentielle,
wennauchschwierigeAufgabe,
diePreisträgerauszuwählen,
dankte.

Unterhaltsammoderiertund
musikalischumrahmtwurdedie
PreisverleihungvonSchülerin-
nenundSchülerdesDientzen-
hofer-GymnasiumsBamberg.

Stadtbücherei. DerSommer
machtesmöglich!Bekann-
teSchauspielerundKin-
derbuchautorinnenausder
RegionlesenimInnenhof
desDeutschenHausesaus
ihrenneuestenBüchern-
unddasmitAbstand.

DenAnfangmachtam
Mittwoch, 5. August,der
BambergerSchauspieler
Stephan Bachmitseiner
actionreichenLesungaus
demBand„Dasverzau-
berteSpukschloss“aus
derReihe„Dasmagische
Baumhaus“fürKinderab
6Jahren.

Judith AllerthatamMittwoch, 
19. August,gleichzweineue
BücherimGepäck.„Fräulein
Neugierig“istsoneugierig,das
alleanderenziemlichgenervt
sind.DochalsdiekleineSchild-
kröteverschwindet,sindalle
heilfroh,dassFräuleinNeugie-
rigihrenGiraffenhalsüberall
hineinsteckt.InihremBuch
„TigerimGepäck“nimmtTiger
TuckerMikadasVersprechenab,
ihnheimnachIndienzubringen.
Dochsoeinfachistdasnicht.

VondenFansderHaferhorde
sehnlichsterwartetbringtdie
BambergerAutorinSuza Kolb
amMittwoch, 2. September,den

15.BandderbeliebtenPferde-
seriemit.In„VollePonyfahrtvor-
aus“verschlägtesdiemuntere
HaferhordeindieGroßstadt,
woesmanchesAbenteuerzu
bestehengilt.

AlleLesungenfindenum
11 Uhr im Innenhof  
der Stadtbüchereistatt.
Kartenreservierungunter:info@
stadtbuecherei-bamberg.de
oder095198119-12

BeischlechtemWettermussdie
jeweiligeLesungentfallen,für
bereitsgekaufteEintrittskarten
gibteseineKostenerstattung.

Feierstunde für die Kulturelle Bildung
Verleihungdes5.Magellan-und13.C.C.Buchner-PreisesfürkulturpädagogischeKooperationsprojekte

Kinderbuch-Open-Air im Innenhof 
StadtbüchereiBamberglädtzudreiLesungenein
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Preisträger Magellan-Preis: Kinderhaus Juliushof Hirschaid Preisträger C.C.Buchner-Preis: Dientzenhofer-Gymnasium 
Bamberg

mailto:info@stadtbuecherei-bamberg.de
mailto:info@stadtbuecherei-bamberg.de
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Kulturförderung. Professionellarbeitende
KünstlerinnenundKünstlermitHaupt-
wohnsitzundLebensmittelpunktinStadt
undLandkreisBambergkönnensichfür
das„KunststipendiumRegionBamberg“
bewerben.
DieBewerbungistmitdemausgefüllten
undunterzeichnetenBewerbungsformular
(zufindenunterwww.stadt.bamberg.de/
kunststipendium)bis2.Oktober2020an
dasKulturamt,Hauptwachstraße16,96047
Bambergzurichten.IhrsindLebenslauf
inkl.ReferenzenundkünstlerischerWerde-
gangsowieeinMotivationsschreibenfürdas
Stipendiumbeizulegen.

DasStipendiumistmonatlichmit1.500Euro
dotiertundaufsechsMonatebefristet.Es
beginntfrühestenszum1.Januar2021und
endetspätestenszum31.Dezember2021.

NachEndekönnendieArbeitsergebnisse
mitUnterstützungderStadtBambergin
geeignetemRahmenöffentlichkeitswirksam
präsentiertwerden.

StadtundLandkreisBambergstellenim
jährlichenWechselfürLeistungenaufden
GebietenderLiteratur,derMusik,derbil-
dendenKunstoderderdarstellendenKunst
ein„KunststipendiumRegionBamberg“zur

Verfügung.DasStipendiumwirdverlie-
hen,umKünstlerinnenundKünstlerndie
Möglichkeitzueröffnen,sichausschließlich
undmitfinanziellerSicherheitihrerArbeit
zuwidmen.

DieJurybestehtausdenaktuellenPreisträ-
gerndesE.T.A.-Hoffmann-Preisessowiedes
KulturförderpreisesderStadtBamberg,der
KulturreferentinderStadtBamberg,dem
LandratdesLandkreisesBambergundder
aktuellenPreisträgerindesKunststipendi-
umsBamberg.DieJuryentscheidetüber
dieVergabedessiebtenStipendiumsim
November2020.

Kunst. DiefünfPavillonsimBam-
bergerHainwerdenamSonntag,
2.August,von11bis19Uhr,
wiederfürKünstlerinnenund
KünstlerzurKulisse.Gerade
jetztbietetdieältesteGrünan-
lagederStadtBambergsowohl
denBesuchernalsauchden
KunstschaffendendieMöglich-
keit,mitdenHerausforderungen
unsererZeitumzugehen.Soun-
terschiedlichwiediePavillons,
sovielfältigpräsentierensich
dieKünstlerinnenundKünstler
inihrenGenres:Malerei,Grafik,

Skulptur,Plastik,Installation
undScherenschnitt.Esladen
ein:BarbaraBollerhoff(Male-
reiundInstallation),Katharina
Hückstädt(MalereiundGrafik),
NicoleHülswitt(Papierkunst),
BarbaraKlein(Plastik)undWolf-
gangMüller(Scherenschnitt).

Musikalischundpoetischwer-
densiebegleitetvonHeikoTrie-
benerundMartinNeubauermit
Sommer-Versenund-Klängen,
DirkRumig(Saxophon)unddem
EcksteinDuo.

KUNST & KULTUR

Wer erhält das Kunststipendium 2021?
KünstlerinnenundKünstlerausStadtundLandkreisBambergkönnensichbis2.Oktoberbewerben

Kunstpavillon lädt wieder in den Hain
FünfStationenmitfünfKünstlerinnenundKünstlernam2.August
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Stipendium. DieStiftungEvange-
lischerVereinBambergunddie
StadtBamberghabensechs
BambergerKünstlerinnen
undKünstlerfürAuftrittein
BambergerAlten-undPflege-
heimenwährendderSom-
merferiengewinnenkönnen.
DieStiftungstelltdafürsechs
StipendieninHöhevonjeweils
1.500EurozurVerfügung,die
StadtBambergkoordiniertdas
Programm.

AusdenBewerbernwurden
am21.AugustMusikerinnen
undMusikerverschiedener
StilrichtungenvonHip-Hopbis

zurOperette,Schauspielermit
einemProgramminLyrikund
Prosa,TänzersowieFachleute
fürClownerienausgewählt.Die
StipendienerhaltenLisanne
Bendig,DanielleCimpean,
dasContweendancecollective
vonJohannaKnefelcampund
LauraSaumweber,Martin
Neubauer,JonasOchsund
BeateRoux.Siewerdenbetag-
tenMenschen,aberauchden
MitarbeiternindenAlten-und
Pflegeheimennachlangen
WochenderIsolationeine
vergnüglicheAbwechslung
vomAlltagbietenundetwas
Lebensfreudeverbreiten.

Musik und Dichtung für 
Seniorinnen und Senioren
StipendienfürsechsBambergerKünstlerinnen
undKünstler

Dank an Gestalterin des 
Ferienpass-Plakates 

Jugend. Seit 
mittlerweile 24 Jahren 
wird das Ferienpass-
Plakat von den 
Auszubildenden der 
Mediengestaltungs-
Klassen der 
Berufsschule II in 
Bamberg gestaltet. 
Aus einer Reihe 
unterschiedlichster 
kreativer Entwürfe 
ging das Plakat von 
Chiara Coletta als Sieger hervor. Corona-bedingt in einem kleineren Rahmen 
wurde die Auszubildende jetzt vom neuen Stadtjugendpfleger Sebastian Wehner 
und Mitarbeiterin Lena Betz bei einem Besuch in der Berufsschule geehrt. Die 
beiden Lehrer Christian Ecker und Dr. Udo Kegelmann, die das Projekt betreuen, 
zeigten sich erfreut über den langjährigen Erfolg des gemeinsamen Projektes mit 
der Stadt und dem Landkreis Bamberg und schickten voraus, dass im nächsten 
Jahr das 25. Jubiläum stattfinden wird. Einige Ideen für eine besondere Aktion zu 
diesem Anlass wurden bereits in den Ring geworfen. 
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MUSTERSEITE

Bamberg plastikfrei. 
Wegwerfwindeln
produziereneine
MengeMüll.Nach
AngabendesBUND
Naturschutzes
nehmenWegwerf-
windelninmanchen
Städtensogar10Prozentdes
gesamtenHausmüllaufkom-
mensein.Eineumweltfreund-
licheAlternative,dielangfristig
auchgünstigerist,istdie
VerwendungvonStoffwindeln.
DieStadtBambergbezuschusst
einmaligdenKaufvonMehr-
wegwindelnoderdieNutzung
einesWindeldienstesmit25
ProzentdesRechnungsbetrags,
maximalmit85Euro.Einent-

sprechenderAntragist
aufdenInternetseiten
desUmweltamtesim
BereichAbfallwirt-
schaft/Abfallvermei-
dungzufinden.

DieAntragsteller
erklärensichsomitbereit,
AbfälledurchEinwegwindeln
zuvermeiden,indemsieein
Mehrwegwindelsystembzw.
einenWindelwaschdienstnut-
zen.BeimKaufvonStoffwindeln
sollteambestenaufProdukte
ausBio-Baumwollezurück-
gegriffenwerden.FürReisen
empfiehltderBUNDNatur-
schutzÖko-Wegwerfwindelnmit
ungebleichtemZellstoff.

NACHHALTIGKEIT

Windeln aus Stoff statt Einweg
SerieTippszurPlastikvermeidung

Umwelt-Termine
Gelber Sack
03.08. Bezirk 4–6
04.08. Bezirk 10–12
10.08. Bezirk 1–3
11.08. Bezirk 7–9

Altpapier
204.08. Bezirk 10
05.08. Bezirk 11
06.08. Bezirk 12
11.08. Bezirk 1
12.08. Bezirk 2
13.08. Bezirk 3

Kostenlose Energieberatung  
durchdieKlima-undEnergieagenturinZusammenarbeitmitdemVerein
EnergieberaterFrankene.V.

Anmeldung:Tel.095187-1724oder095185-554

Blühende Deponie  
in Gaustadt
Artenvielfalt. In üppigster Blüte präsentiert sich derzeit die sanierte Deponie in 
Gaustadt. Ihre Hänge werden vom Landschaftspflegeverband im Auftrag des 
Entsorgungs- und Baubetriebes naturnah gepflegt. Nach Vorgaben des Natur-
schutzes im Klima- und Umweltamt wird alle zwei Jahre wechselnd eine Hälfte 
der Deponie gemäht. Damit wird zugleich verhindert, dass Gehölzwuchs 
überhandnimmt, der die Abdichtung der Deponie schädigen könnte. So hat sich 
dieser künstliche Hügel zu einem blütenreichen Aussichtspunkt entwickelt, der 
einen Besuch lohnt. Von ihm hat man einen wunderbaren Ausblick auf die 
Landschaft um Gaustadt: den Vogelberg in der Bischberger Flur, das Röthelbachtal, 
den Kreuzberg bei Hallstadt, die Rothofer Höhe und sogar auf Teile der Altstadt, 
den Hauptsmoorwald und den Albtrauf. Ein geschotterter Weg führt vom Tierheim 
aus über den Hügel, der mit Informationen zur Deponietechnik und zur Landschaft 
beschildert ist. 
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Serie. DerStadtökologische
LehrpfadbeginntmitderÜber-
sichtstafelamWeißenKreuzauf
denMichaelsbergerTerrassen.
Vondortaushatmaneinen
herrlichenBlicküberdieStadt
undauchzumZielderWan-
derung,zurAltenburg.Umdie
ersteStationdesLehrpfadeszu
erreichen,gehtmanentlangder
altenLindenalleeamCafévorbei
linksdurchdasTorinRichtung
„Francesco“.Gleichhinterdem
Torbefindetsichrechtsdieerste
StationdesPfades:Überlebens-
künstler–Pflasterfugenvegeta-
tion.NebenderInformationauf
derTafelfindetmanInfoszum
Thema(Film,Vogelstimmen)
imInternetunterhttp://www.
lehrpfad.bamberg.de/tafel1/.
DieSeiteistvorOrtmiteiner
geeignetenSmartphone-App
überQR-Codeaufrufbar.

Stadtökologischer Lehrpfad – Teil 2

Nächste Station 

STADTBÄUME
 Nächste Station 

ÜBERSICHTSTAFEL A

Haussperlinge 
lieben Pflasterfugen

 Am besten sehen wir sie rechts vom 
Treppenaufstieg zur Michaelskirche

Häufig kommen vor: 

1  Breitwegerich 
2   Niederliegendes  

Mastkraut 
3  Vogelknöterich 
4  Kahles Bruchkraut

Manche Pflanzen können unter extremen Be
dingungen überleben. Wenn Sie Ihren Blick 
auf den Boden vor sich werfen, können Sie 
solche Arten zwischen den Steinen entdecken.
 
Sie widerstehen starker mechanischer Be  las
tung wie den Tritten des Menschen oder gar 
dem Überrollen durch Autoreifen. Sie trotzen 
Bodenverdichtung, Wechselfeuchte und gro
ßen Temperaturschwankungen, sogar der ex
tremen Hitze und dem Wassermangel im 
Sommer. 

Dem Pflaster schaden sie nicht. Vielmehr 
schmü cken sie öde Flächen mit einem grünen 
Flor.

1 2 3 4

ÜBRIGENS: Diese Pflanzen 
begegnen dem Umweltstress 
durch hohe Samenproduktion, 
Kleinwüchsigkeit oder durch 
niederliegenden, rosetten
förmigen Wuchs. Sie wachsen 
schnell, wenn es gerade feucht 
ist, und blühen lange und 
mehrmals im Jahr.

i

Landesbund für
Vogelschutz
in Bayern e.V.

STADTÖKOLOGISCHER LEHRPFAD
in Kooperation mit dem LBV 
www.lehrpfad.bamberg.de/tafel1
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Überlebenskünstler – Pflasterfugenvegetation

http://www.lehrpfad.bamberg.de/tafel1/
http://www.lehrpfad.bamberg.de/tafel1/
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Gärtnerstadt. Werkenntnoch
alteBambergerBlumensorten
undweißsogar,wodieseheute
nochwachsen?DerBamberger 
Sortengarten,dieInteressenge-
meinschaft Bamberger Gärtner
unddasZentrum Welterbe 
Bambergbemühensich,alte
BambergerSortenaufzuspüren
unddasSaatgutzubewahren.
GemeinsambittensieumUn-
terstützung,umdieBiodiversität
vorderHaustürezustärken
undBambergsgrünesErbezu
bewahren.

DerBambergerErwerbsgarten-
baublicktaufeinejahrhunder-
telangeGeschichtezurück.Seit

2016gehörteraufGrundseiner
Einzigartigkeitzumimmateri-
ellenKulturerbeDeutschlands.
LokaltypischeSortenwiedas
Bamberger Hörnlaerfreuensich
überregionalerBekanntheit.
AuchderBambergerSpitz-
wirsingunddieBirnenförmige
Zwiebelwerdengeschätzt.Viele
GärtnerfamilienundFreizeit-
gärtnerhattenbeziehungsweise
habenbisheuteihrespeziellen
Haussorten.Darausentwickelte
sicheinegroßePflanzenvielfalt.

Weitausunbekannteralsdie
BambergsGemüsesortensind
diealtenBambergerBlumen-
sorten.Auchhierhabensich

durchdenbegrenztenlokalen
AnbauofteigenständigeArten
entwickeltwiedie„Bamberger
Nelke“,auch„Bauernnelke“
genannt.Oftwachsendiese
altenSortenunerkanntinden
GärtenBambergsundderUm-
gebung.AuchderBamberger
Kümmelmitseinemintensiven
Geschmackgaltlangealslokale
Spezialitätundistheutekaum
mehrzufinden.

ÜberHinweisezuBambergs
altenBlumensortenoderdem
BambergerKümmelfreutsich
dasZentrum Welterbe Bamberg
unterinfo@welterbe.bamberg.
de.

NACHHALTIGKEIT

Klimaschutz. DasJahr2020
wirdals„Corona-Jahr“indie
Geschichteeingehen.DiePan-
demieistdasweltweitbeherr-
schendeThema.Dasdarfjedoch
nichtdenBlickverstellenauf
diegrößteHerausforderung,vor
derdieMenschheitnachwievor
steht:denmenschengemachten
KlimawandelundseineFolgen.
UmauchauflokalerEbeneden
FokuswiederaufdiesesThema
zurichten,habenOberbürger-
meisterAndreasStarkeund
KlimareferentBürgermeister
JonasGlüsenkampeineöffentli-
cheSondersitzungdesBamber-
gerStadtratesanberaumt.Sie
findetamDienstag,13.Oktober,
um16.00UhrimHegelsaalder
Konzert-undKongresshalle
statt.

„DerUmgangmitderKlima-
erwärmung,dieEntwicklung
lokalerBeiträgeumKlimaschutz
undauchnotwendigerAnpas-
sungsstrategienwerdenuns
indenkommendenJahren,ja
Jahrzehnten,intensivbeschäf-
tigen“,sagtOberbürgermeister
AndreasStarke.„DasThema
istzuwichtig,umalseinervon
vielenTagesordnungspunkten
abgehandeltzuwerden“,so

Starkeweiter.Daherwolleman
ineinerSondersitzung,diesich
ausschließlichmitdemKlima-
wandelbefasst,Stadtratund
Bürgerschaftumfassenddar-
überinformieren,mitwelchen
StrategiendieStadtBamberg
ihreehrgeizigenKlimaziele
erreichenwill.

„WirwollendasThemawieder
indenMittelpunktderStadtge-

sellschaftrücken“,bekräftigt
KlimareferentBürgermeister
JonasGlüsenkamp.Zusammen
mitderZivilgesellschaftsolleer-
örtertwerden,welcheMaßnah-
menergriffenwerden,umden
Klimawandelaktivzubekämp-
fenundumdieKlimaanpassung
voranzubringen.„ImRahmen
derSondersitzungwollenwir
auchdenvielenEngagierten
unddemKlimaschutzbündnis

dieMöglichkeitgeben,dasWort
zuergreifen.Wirnehmendie
AnliegenderFridaysforFuture-
Generationsehrernst“,sodie
ZusagedesneuenKlimarefe-
renten.

EinVideodazumitKlimareferent
BürgermeisterJonasGlüsen-
kampistaufdemstädtischen
Youtube-Kanalunterhttps://you-
tu.be/JOUGNQhNoy0abrufbar.

Klimaneustart 2020:  
Stadtspitze lädt zu Sondersitzung des Stadtrats 
Vollsitzungbefasstsicham13.OktoberimHegelsaalderKonzert-undKongresshalle
ausschließlichmitdemThemaKlimaschutz

Biodiversität vor der Haustüre stärken
AlteBambergerBlumensortenundBambergerKümmelgesucht

Der Wiesenkümmel. Auszug aus dem 
„New Kreüterbuch“ von 1543.

Schulklasse übernimmt Baumpatenschaft 
Spende. Die Klasse 4a (Schuljahr 2019/ 
20) der Domschule hat die Patenschaft 
für den Feuerahorn direkt vor dem 
Schuleingang übernommen. Bürger- 
meister Jonas Glüsenkamp (l.), der die 
Patenschaftsurkunde überreichte, 
dankte den Schülerinnen und Schülern 
mit Klassensprecherin Sophia Stolte (r.) 
sehr für ihr Engagement. Eine Baum- 
patenschaft bedeute auch das Über- 
nehmen von Verantwortung, erklärte 
der Bürgermeister. Er gehe aber davon 
aus, dass der Baum bei den vielen 
jungen Patentanten und Patenonkeln 
in guten Händen sei. Die Schülerinnen 
und Schüler ihrerseits bedankten sich 
mit dem Lied „Der Baum des Lebens“ 
aus dem Rockmusical „Tabaluga“ von 
Peter Maffay. Fo
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https://youtu.be/JOUGNQhNoy0
https://youtu.be/JOUGNQhNoy0
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BAUEN & STADTENTWICKLUNG

Stadtsanierung. ErfreulicheNach-
richtvonderEckeHauptwach-
straße/Kettenbrücke:Inden
vergangenenMonatenwurdeam
EingangindieFußgängerzone
einedeutlicheAufwertungvoll-
zogen–auseinerehemaligen
Schmuddeleckezumattraktiven
Straßenraum.ZumAbschluss
derNeugestaltungimBereich
HeinrichsdammNordstellte
ThomasBeese,Technischer
WerkleiterdesEntsorgungs-
undBaubetriebesdieMaßnah-
mevor.

ImRahmeneinesOrtstermi-
nesdankteOberbürgemeister
AndreasStarkeallenamBau
beteiligtenFirmen.Analogder
PflasterunginderHauptwach-
straßewurdeeineFlächevon
annähernd400Quadratmetern
neugeschaffenmitPlatzfür
zehnRadbügelundStellplätzen
fürMotorräder.Gleichzeitigwur-
dedieZufahrtzudenangren-
zendenAnwesenverbessertund
eineSichtschutzwandzuden
privatenGartenflächeninstal-
liert.Ebenfallsrunderneuert

wurdeauchdieSandsteinstütz-
mauerzumWeegmannufer.

Einbesonderes„Highlight“
bildetzusätzlichderüberar-
beiteteGedenkstein,derdie
BrückenhistoriederKettenbrü-
ckeseit1752(„Seesbrücke“)
aufzeigt.DieetwazweiMeter
hoheSkulpturausKleinziegen-
felderDolomit-Kalkwurdevom
BambergerBildhauerAdelbert
Heilüberarbeitet.Ehemals
vordem„Hechtfischer-Haus“
aufdergegenüberliegenden

SeitederKettenbrückeauf-
gestellt,fandsienunimZuge
derGesamtmaßnahmeeinen
neuen,würdigenPlatznebender
Aufzugsanlage.Dabeiwirdauch
dieVerbindungdesaktuellen
BauwerksmitderVorgänger-
Konstruktionvon1829bis1891
ersichtlich.ZurErinnerung:Die
vonFranzSchierlingerundLeo
Klenzekonzipierte„Kettenbrü-
cke“wargleichzeitigVorbildfür
dieBrooklynBridgeinNewYork,
dievonJohannAugustRoebling
1883geplantwurde.

Baurecht. WirdeinneuesBau-
gebietausgewiesenundwird
deswegeneinneuesStra-

ßen-undWegenetzangelegt,
habendiedavonbetroffenen
Grundstückseigentümerhierfür

Erschließungsbeiträgezuent-
richten.DiekonkretenRege-
lungensindinderkommunalen
Erschließungsbeitragssatzung
festgelegt.Diesewirdnunnach
knapp20Jahrenneugefasst.
DashatderBambergerStadtrat
inseinerletztenVollsitzungvor
derSommerpauseam22.Juli
beschlossen.

AnlassfürdieNeufassungder
Satzungwarenneuegesetzliche
RegelungenunddieAnpassung
andieneuereRechtsprechung,
wobeiinhaltlichvonbesonderem
öffentlichemInteressedieFrage
nachderneugeschaffenen
Möglichkeiteines(Teil-)Erlasses
fürErschließungsbeiträgevon
sogenanntenAltanlagenist.Das
sindsolcheErschließungsanla-
gen,beidenenseitdemBeginn
dertechnischenHerstellung
mindestens25Jahrevergangen

sind,undderenBeitragspflich-
tenimZeitraumvom01.04.2012
bis31.03.2021entstandensind
oderentstehen.

HierhatderStadtratentschie-
den,dieOptionfüreinensolchen
(Teil-)ErlassindieneueSatzung
mitaufzunehmen.Erschlie-
ßungsbeiträgekönnendemnach
biszueinemDritteldeszuerhe-
bendenoderbereitserhobenen
Betragserlassenwerden.
LiegtderZeitraumzwischen
dem1.Januar2018unddem
31.März2021,sokannauchein
höhererAnteilfestgelegtoder
derBeitragganzerlassenwer-
den.DieEntscheidung,obund
inwelchemUmfangvondieser
OptionGebrauchgemachtwird,
trifftderStadtrat.

DieneueSatzungtrittzum
1.September2020inKraft.

Eingangstor zur Fußgängerzone aufgewertet
DreiklangausOberflächengestaltung,StützmauersanierungundGedenksteinzurBrückenhistorie

Erschließungsbeiträge neu geregelt 
StadtratbeschließtSatzungsänderungunderhältdieOptionderTeilerstattungvonBeiträgenfürAltanlagen

Fo
to

: A
mt

 fü
r B

ür
ge

rb
et

eil
igu

ng
 / 

St
ef

fe
n S

ch
üt

zw
oh

l

Fo
to

: B
au

re
fe

ra
t /

 C
lau

s R
ein

ha
rd

t

Weitere 33 Hektar Konver-
sionsgelände erworben 
Konversion. Mit dem Erwerb 
der Fläche des ehemaligen 
US-Golfplatzes auf dem 
Konversionsgelände konnte 
jetzt ein weiterer Meilenstein 
der Militärkonversion in 
Bamberg erreicht werden. Der 
entsprechende Kaufvertrag 
zwischen der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben 
(BImA) und der Stadt Bamberg wurde am 23. Juli notariell beurkundet. Das fast 33 
Hektar große Grundstück ist als Naherholungsgebiet deklariert, auf dem auch die 
Golfanlage des Golfclubs Hauptsmoorwald Bamberg e. V. betrieben wird. Im Bild 
die Vertragsunterzeichnung mit (v.l.n.r.) Notarin Dr. Bernadette Bord, Oberbürger-
meister Andreas Starke und Larissa Komnick von der BImA. 
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Enthüllung des Denkmals 
mit (v.l.) Bildhauer Adelbert 
Heil, Baureferent Thomas 
Beese, OB Andreas Starke 
und Finanzreferent  
Bertram Felix. 

Auf dem neu entstandenen kleinen 
Platz wurden auch 20 neue Fahr- 
radstellplätze installiert.
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Polizei. DerbisherigePolizeivize-
präsidentvonOberfranken,Udo
Skrzypczak,wirdneuerPräsi-
dentderBayerischenBereit-
schaftspolizei.InderOrangerie
desSchlossesSeehofhatInnen-
ministerJoachimHerrmannam
24.JulidenbisherigenPolizei-
präsidentenWolfgangSommer
feierlichindenRuhestand
verabschiedetundSkrzypczak
alsneuenPolizeipräsidentenins
Amteingeführt.

Herrmannwürdigtedieher-
ausragendenLeistungendes
Bereitschaftspolizeipräsidenten
Sommer,derinseinenmehr
als35Dienstjahrenbeider
BayerischenPolizeiundindem
JahrzehntanderSpitzeder
Bereitschaftspolizeierstklas-
sigeArbeitgeleistetundalle
HerausforderungenmitBravour
gemeisterthabe.AuchaufSom-
mersNachfolgerhältHerrmann
großeStücke:Skrzypczaksei

einVollblut-Polizist,derden
PolizeiberufvonderPikeauf
gelerntundsichinallenHier-
archieebenenderBayerischen
Polizeiaußerordentlichbewährt
habe.Herrmannbezeichnete
ihnalseineausgesprochen
ideenreicheFührungskraft
mitstrategischem
Weitblick.„Dank
Ihreraußerordentlich
hohenFachkompetenz
undgleichzeitigsehr
menschlichenArtsind
SieinderPolizeifami-
liehochangesehen“,
fassteHerrmann
zusammen.„MitIhnen
alsPräsidentistdie
BayerischeBereit-
schaftspolizeiinden
bestenHänden.“

AuchOberbürgermeis-
terAndreasStarke
gratulierteimNamen
derStadtBamberg

sehrherzlich.„Wirhabenuns
überdieseEntscheidungsehr
gefreutundsindunssicher,
dasseseinesehrguteZusam-
menarbeitgebenwird“,soder
OB.Wiekaumeinanderersei
SkrzypczakmitderWelterbstadt
Bambergsehrvertrautundman

könneaufvieleerfolgreichege-
meinsameErfahrungenzurück-
blicken.„Nunfreuenwirunsauf
dieZukunft:IhreBerufungist
gutfürBayern,Oberfrankenund
Bamberg“,soStarkeineinem
Glückwunschschreibenanden
neuenPolizeipräsidenten.

Udo Skrzypczak ist neuer Polizeipräsident 
FrühererLeiterderPolizeiinspektionBambergStadtzumChefderBayerischenBereitschaftspolizeiberufen

LEBEN IN BAMBERG

Innenminister Joachim Herrmann mit dem scheidenden Polizeipräsidenten Wolfgang Sommer 
(l.) und seinem Nachfolger Udo Skrzypczak (r.) sowie Ehefrauen.

Kinder- und Jugendtheater.  Seitfast
30JahrenistChapeauClaque
nunschoneinefesteInstitution
imBambergerKulturleben.
ImCorona-Jahr2020lädtdas
Kinder-undJugendtheaterim
SommerwiederzuAufführun-
genundVeranstaltungenein.
ZudemunterstütztChapeauCla-
queKunstschaffendemiteinem
Online-Projekt:

SONGS AN EINEM SONNTAG
BeimKinder-undJugendthea-
terChapeauClaquesindinden
SommerferiendieOhrwürmer
los:Am9.und30.Augustgibt
esab15UhrlivedieSongsaus
unseremKindermusical„KATZE
MITHUT“imMusikpavillonim
Hain.Natürlichsindauchdas
DudelhuhnundderHundeka-
pitänKnaakmitvonderPartie.
UnddieSphingenamPavillon
werdensichsicherauchfreuen,
maleinwenigtierischeGesell-
schaftzuhaben.Eintritt:5,00
Euro(Erwachsene),3,00Euro
(Kindervon3bis12Jahre),
4,00Euro(Schüler/Studenten).
KartenNURunterbuchung@

kindertheater-bamberg.de

„UNTER EINEM HUT“
SeitBeginnderCorona-Krise
habenwiraufunsererwww.
kindertheater-bamberg.de
InternetseitetheatraleGrüße
ausunseremRepertoirenach
Hausegeschickt.Diesmöch-
tenwirerweitern:wirstellen
KünstlerinnenundKünstlern
unsereHomepagealsPlatt-
formzurVerfügungfüreigene
VideosmitSzenen,Geschichten,

Musikusw.,dieaufunserjunges
Publikumausgerichtetsind.
DieeingegangenenSpenden
werdenimHerbstdannaufdie
mitwirkendenKünstlerinnenund
Künstlernaufgeteilt.

Spendenkonto: Chapeau Claque 
e.V., Sparkasse Bamberg, IBAN: 
DE85 7705 0000 0578 4043 03, 
BIC: BYLADEM1SKB, Referenz: 
Unter einem Hut.DieIdeeist
entstandeninKooperationmit
derKünstlerwerkstattStegau-

rauchundHans-GünterBrünker
alsVermittler.Unterstütztwird
dieAktiondurchdasKulturamt
unddenFT.

NACHHOLVORSTELLUNGEN 
„DER kleine PRINZ“
Endlichistessoweit–bedingt
durchdieCorona-Pandemie
konnteunserPrinzleider
nurzuseinemPremierenflug
abheben.Am20.und27.9.gibt
esdieerstenNachholtermine.
GenaueInfoszuUhrzeit,Spielort
undKartenwerdendemnächst
bekanntgegeben.

THEATERPÄDAGOGIK  
„RELOADED“
AbJuliistauchwiederunser
„TheaterimKlassenzimmer“
buchbar:Theaterpädagogi-
scheinteraktiveStückezuden
ThemenDrogen,Alkoholmiss-
brauch,RassismusundDemo-
kratie.NeuimProgrammsind
dieStücke„RESPEKT!“abder
7.Klasseund„KönigJustus&Co.“,
fürdieJahrgangsstufen1–5
entwickelt.Kontakt:eike.ochs@
chapeau-claque-bamberg.de

Chapeau Claque im Sommer 2020
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STADT & BÜRGER

Rathaus. 1JahrRathausamZOB
–dasmussteeinfachgefeiert
werden,wennauchnurinüber-
schaubaremKreisundunter
AusschlussderÖffentlichkeit.
BürgermeisterJonasGlüsen-
kamplobtedieMitarbeiterinnen
undMitarbeiter.„IhremEngage-
mentisteszuverdanken,dass
dasRathausamZOBvonden
BürgerinnenundBürgerngut
angenommenwird“,erklärte
eram14.Juliinseinerkurzen
Ansprachevorversammelter
MannschaftimTreppenhaus.
AuchChristianHinterstein,
ReferentfürPersonal,Ordnung
&Recht,dankteallenfürihren
Einsatz.AlskleinesDankeschön

standenfüralleMuffinsbereit,
natürlichselbstgebacken
undmiteinerzuckrigenEins
verziert.

DasRathausamZOBistam13.
JulidesvergangenenJahres
miteinemgroßenBürgerfest
eröffnetworden,zweiTage
späterstartetederBetrieb.Die
BürgerinnenundBürgerfinden
nebenGeschäftsstellenvon
StadtbauundStadtwerkendas
Stadtjugendamt,dasAmtfür
sozialeAngelegenheitenund
dasOrdnungsamtvor.Beschäf-
tigtsindimRathausamZOB
rund150Mitarbeiterinnenund
Mitarbeiter.

Geschichte. „Ichwünschemir
vonHerzen,dassderGlaubean
unsereDemokratiemitneuem
Lebenerfülltwird.AlleBür-
gerinnenundBürgermüssen
denWertunsererfreiheitlich
demokratischenGrundordnung
verteidigenundTagfürTagdafür
einstehen“,sagteOberbürger-
meisterAndreasStarkeam
MahnmalfürWiderstandund
ZivilcourageimHarmoniegarten.
DieWilly-Aron-Gesellschaftver-
anstaltetezumGedenkenanden
20.Juli,TagdesHitler-Attentats,
einegutbesuchteErinnerungs-
veranstaltung.

MechthildisBocksch,stellver-
tretendeVorsitzendederWilly-
Aron-Gesellschaft,erinnerte
daran,dassdieWiderstands-
kämpferbereitwaren,ihrLeben
hinzugeben.Starkeforderte
dazuauf,vonderGruppeum
GrafStauffenberg,vonBamber-
gerWiderständlernwieWilly
AronundHansWölfelsowievon
Dr.ThomasDehler,ersterJus-
tizministerderjungenRepublik,
zulernen.„Siefordernunsmehr
dennjedazuauf,allenTenden-
zenentschiedenentgegenzu
treten,dieunsereDemokratie
gefährdenoderangreifen.“Das
Gefährdungspotenzialistgroß:

DerOberbürgermeisternannte
denstarkenAnstiegrechtsextre-
mistischerStraftatenmitzuletzt
22.000imvergangenenJahr,die
HinrichtungvonRegierungsprä-
sidentWalterLübcke,Attentate
aufSynagogenunddieerschre-
ckendniedrigeHemmschwelle,
rechtesGedankengutzuäußern.
„Klarist:EsgibtNull-Toleranz
gegenjedeFormdesExtremis-
mus.Wirwerdennichthinneh-
men,dassErrungenschaften
abqualifiziertwerden,aufdie
wirmitRechtstolzseinkönnen:
einelangePeriodedesFriedens,
eineexzellenteVerfassungund
einGrundkonsens,denesinden
demokratischenParteiengibt“,
soderOBinseinerAnsprache.
Starkedankteallen,diezurGe-
denkveranstaltungbeigetragen
haben:HauptfeldwebelMathias

Müller,TrompeterdesHeeres-
musikkorpsVeitshöchheim,für
diemusikalischeUmrahmung.
UnddenSchülerinnenund
SchülernderKlasse9cderGraf-
Stauffenberg-Realschule,die
nichtnurdenAltersdurchschnitt
derTeilnehmendenerheblich
senkten.MitLehrerinVerena
Heinrichhattensieunteran-

deremFotodokumenteausden
DreißigernundBiographienvon
NachkommenderWiderstands-
kämpferzusammengetragen.

ZuBeginnderGedenkveranstal-
tungwarenalleeingeladen,das
Gesammeltezustudierenund
FragenandieSchülerinnenund
Schülerzustellen.

1 Jahr Rathaus am ZOB
KleineFeierstundemitBürgermeisterJonasGlüsenkamp

Vorbilder für uns alle
Gedenkveranstaltunganden76.Jahrestagdes
gescheitertenHitler-AttentatsamMahnmal
imHarmoniegarten
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Bürgermeister Jonas Glüsenkamp begrüßte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
im Treppenhaus. 

Gedenken an den 20. Juli 1944 im Harmoniegarten mit Oberbürgermeister  
Andreas Starke (l.). 

     MUSEEN  DER  STADT  BAMBERG

23.7.-13.9.2020
  www.museum.bamberg.de STADTGALERIE  BAMBERG - VILLA  DESSAUER

gestalten
 Fotografien von Jürgen Schraudner, Bamberg   

Bernd Seydel & Thomas Wolf, Gotha  

ZEIT
Do-So u. feiertags 12-18 Uhr

www.museum.bamberg.de
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STADTWERKE BAMBERG

Stadtbau-Mieter aufgepasst: An ihren 
Wohnungstüren klingeln Verkäufer fremder 
Telefonanbieter und geben sich als Mitarbei-
ter der Stadtwerke Bamberg aus. Die Drü-
ckerkolonnen bieten schnelles Internet über 
Glasfasern an – tatsächlich unterschreiben 
die Mieter aber einen Mobilfunkvertrag. 

Die Haustürverkäufer preisen nicht nur 
Mobilfunkverträge als schnelles Glasfaser-In-
ternet an. Sie jagen den Mietern auch Angst 
ein, dass sie ab dem kommenden Jahr nicht 
mehr fernsehen könnten. Als Lösung für 
dieses Problem solle der Mieter einen neuen 
TV-Vertrag abschließen.

Die Stadtwerke Bamberg warnen die Mieter 
der Stadtbau vor den Drückerkolonnen: 
„Hier wird wieder einmal mit den Ängsten 
der Menschen gespielt“, sagt Pressespre-
cher Jan Giersberg. Richtig ist, dass ab dem 

kommenden Jahr das TV-Signal für alle 
Stadtbau-Bewohner über das Glasfaser-
netz der Stadtwerke kommt. Dann können 
die Stadtbau-Bewohner aus über 140 frei 
empfangbaren Sendern wählen, ohne dass 
sie dafür einen neuen TV-Vertrag abschlie-
ßen müssen. Die Umstellung des TV-Signals 
erfolgt für alle Mieter kostenlos. 

Aufmerksame Mieter haben sich bei den 
Stadtwerken Bamberg gemeldet, weil 
vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter an 
der Haustür einen neuen Festnetzvertrag 
von den Stadtwerken Bamberg angepriesen 
haben. Ein Mieter nahm das Angebot im 
guten Glauben an, schnelles Internet über 
das Glasfasernetz der Stadtwerke Bamberg 
zu bekommen. Dabei war es nicht mehr als 
ein Handyvertrag mit hohem Datenvolumen. 
Die Stadtwerke warnen vor diesen Haustür-
verkäufern, die sich nicht als Mitarbeiter der 

Stadtwerke ausweisen können. Pressespre-
cher Jan Giersberg erklärt: „Unsere Mitarbei-
ter haben immer ihren Dienstausweis dabei. 
Sie kommen in den allermeisten Fällen nach 
vorheriger Terminvereinbarung.“ Ist sich ein 
Stadtbau-Mieter nicht sicher, ob tatsächlich 
ein Mitarbeiter der Stadtwerke vor ihm steht, 
kann dies per Anruf beim telefonischen Kun-
denservice unter der 0951 77-4949 nachge-
prüft werden.

Die Stadtwerke Bamberg haben das Theater 
im Gärtnerviertel und das Kinder- und Ju-
gendtheater Chapeau Claque mit 7.000 Euro 
unterstützt. Das Geld war beim Ticketverkauf 
für die Hainbadestelle zusammengekommen 
und soll den freien Theatern helfen, die 
Corona-Pandemie zu überstehen. 

Weil nach wie vor Vorstellungen ausfallen 
und die wesentlichen Einnahmequellen 
fehlen, sind Künstler und Kultureinrichtun-
gen wie die beiden freien Bamberger Theater 
ganz besonders von der Pandemie betroffen. 
Deshalb haben die Stadtwerke schon im 
Mai mit dem Verkauf von Hainbadtickets 
gestartet – als noch gar nicht klar war, ob die 

Freibäder in diesem Sommer 
überhaupt öffnen können. 

Zwischenzeitlich haben 140 
Hainbad-Fans die Charity-
Tickets gekauft, allen voran 
Künstlerhausdirektorin 
Nora Gomringer, die als 
bekennende Hainbad-
Freundin Ideengeberin 
für die Verkaufsaktion 
war. Den Gesamterlös der 
Tickets konnte Stadtwerke-
Geschäftsführer Dr. Michael 
Fiedeldey jetzt mit zwei 
Spendenschecks in Höhe 

von jeweils 3.500 Euro an Heidi Lehnert vom 
Kindertheater Chapeau Claque und Stephan 
Bach vom Theater im Gärtnerviertel über-
reichen: „Damit wollen wir unseren Beitrag 
dazu leisten, dass beide Theater und die hier 
engagierten Künstler die Krise überleben“, 
so Fiedeldey bei der Spendenübergabe beim 
Bamberger Kinosommer.  

Die Stadtwerke Bamberg engagieren sich 
seit vielen Jahren für ehrenamtliche Projekte 
aus dem kulturellen, sozialen und sportlichen 
Bereich. Gerade während der Pandemie 
helfen sie Vereinen und Initiativen bei der 
Finanzierung von Projekten. Die nächste 
Bewerbungsrunde endet am 15. Dezember, 
Bewerbungen sind unter www.stadtwerke-
bamberg.de/spenden möglich.

Stadtbau-Mieter aufgepasst: 

Haustürverkäufer kommen nicht von den Stadtwerken  

Charity-Tickets

Stadtwerke spenden 7.000 Euro für freie Theater  
aus Bamberg 

Fo
to

s: 
St

ad
tw

er
ke

 B
am

be
rg

http://www.stadtwerke-bamberg.de/spenden
http://www.stadtwerke-bamberg.de/spenden


15RATHAUSJOURNAL15·2020|31.07.2020

BEKANNTMACHUNGEN & AUSSCHREIBUNGEN

Bekanntmachung Veröffentlichung von Baulücken  
im Baulandkataster der Stadt Bamberg
Die Stadt Bamberg ist als Wohnstandort 
in den letzten Jahren immer attraktiver 
geworden und sieht sich den Heraus-
forderungen einer wachsenden Stadt-
bevölkerung gegenüber. Die steigende 
Nachfrage nach Wohnraum erfordert 
neue Werkzeuge und Möglichkeiten, 
möglichst effizient die wenig verfügba-
ren Flächen im Stadtbereich sinnvoll zu 

nutzen. Dementsprechend veranlasste 
die Stadt Bamberg ein Baulandkataster 
gemäß §200 Abs.3 Baugesetzbuch 
(BauGB) zu erstellen. Es dient dem 
Zweck, dass einzelne Baulücken kurz- 
und mittelfristig geschlossen und ihrer 
städtebaulich geeigneten Nutzung zu-
geführt werden können. Eine Baulücke 
ist ein unbebautes oder ein geringfügig 

bebautes 
Grundstück 
(bei dem das 
Baurecht nicht 
in vollem 
Umfang aus-
genutzt wur-
de), welches 
innerhalb ei-
nes bebauten 
Ortsteiles liegt. 
Grundstücks-
eigentümer, 
Bauwillige, 

Architekten und Bauträger können sich 
über die vorhandenen Baulücken und 
deren Bebauungsmöglichkeiten infor-
mieren. Je mehr vorhandene Baulü-
cken bebaut werden, desto weniger 
müssen neue Baugebiete erschlossen 
werden. Dies ist wünschenswert, weil 
zum einen dadurch die natürlichen 
Lebensgrundlagen geschont werden 
und zum anderen die kostenintensive 
Erschließung eines Baugebietes unter-
bleiben kann.

Das Baulandkataster trifft keine 
rechtsverbindlichen Aussagen zu einer 
möglichen Bebauung bzw. Bauge-
nehmigung im Einzelfall, sondern 
schafft lediglich eine Übersicht über 
das bestehende Baulandpotential. Aus 
Datenschutzgründen enthält das Bau-
landkataster keine Eigentümerdaten.

Die Baulücken werden auf einer 

Übersichtskarte (OpenStreetMap) dar-
gestellt. Durch Anklicken der jeweiligen 
Flurstückspunkte können in einem 
Popup-Menü weitere Informationen 
über eine mögliche Bebauung abgeru-
fen werden.

Die Bekanntmachung des Wider-
spruchsrechtes zur Erstveröffentlichung 
Ihres Grundstückes  im Baulandkataster 
der Stadt Bamberg erfolgte bereits im 
Rathaus Journal vom 20.12.2019. Eigen-
tümer einer Baulücke haben jederzeit 
das Recht, der Veröffentlichung ihres 
Grundstückes zu widersprechen. Die 
Löschung der Daten wird nach Eingang 
des schriftlichen Widerspruches 
schnellstmöglich erfolgen.

Das Baulandkataster kann auf der 
städtischen Internetseite unter 
www.stadt.bamberg.de/baulandka-
taster aufgerufen werden.

Sachbearbeiter/in (m/w/d)
Anlagenbuchhaltung und Versicherungswesen
Die Stadt Bamberg ist nicht nur Ihre potenzielle Arbeitgeberin, sondern auch Oberzentrum im Regierungsbezirk Oberfranken, dynamischer Wirt-
schaftsstandort, Städtereiseziel sowie innovative, lebenswerte und florierende Weltkulturerbestadt mit rund 77.000 Einwohnern und über 13.000 
Studierenden. Mit rund 1.300 Beschäftigten verstehen wir uns als moderne, dienstleistungsorientierte und bürgerfreundliche Verwaltung.

Ihr Aufgabengebiet umfasst insbesondere 
• Aufbau, Führung und Abstimmung der Anlagenbuchhaltung 
• Anwendung der einschlägigen steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften 
• Bearbeitung des Versicherungswesens

Wir erwarten von Ihnen 
•  eine dem Aufgabengebiet entsprechende kaufmännische Ausbildung, z. B. als IHK-Bilanzbuchhalter/in (m/w/d), die Qualifikation für die dritte 

Qualifikationsebene der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen bzw. einen erfolgreich abgelegten Beschäftigtenlehrgang II oder eine vergleich-
bare Qualifikation als Beschäftigte/r (m/w/d)

• Fachwissen im Handels- und Steuerrecht 
• gute Kenntnisse sowie praktische Erfahrung in der Anlagenbuchhaltung 
• Erfahrung in der Anwendung der KommHV-Kameralistik wäre wünschenswert

Wir bieten Ihnen 
•  einen sicheren Arbeitsplatz und eine familienfreundliche und mitarbeiterorientierte Ausgestaltung Ihres Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnisses 

in unterschiedlichen Lebenssituationen
• flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit- und individuelle Arbeitszeitmodelle 
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• eine attraktive betriebliche Altersvorsorge 
• ein vergünstigtes VGN-FirmenAbo bzw. kostenloses P+R Ticket

Die Beschäftigung erfolgt entsprechend der persönlichen Voraussetzungen und fachlichen Qualifikation in Vollzeit im Beamtenverhältnis bzw. nach 
den Bestimmungen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Für aufgabenbezogene Informationen steht Ihnen Frau Geisel unter der Telefonnummer 0951 87-1301 gerne zur Verfügung. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über das Bewerbungsportal der Stadt Bamberg  
(www.stadt.bamberg.de/stellenangebote) bis spätestens 09.08.2020.

Die Stadt Bamberg  
sucht für das Kämmereiamt zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
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Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung  
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 Bayer. Bauordnung (BayBO)

Bekanntmachung Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  
gemäß § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 BauGB  
im Bereich „Coburger Straße“

Bauordnungsamt der Stadt Bamberg
Untere Sandstraße 34
96049 Bamberg

Für Sie zuständig
Herr Papp
Zi. 001-BB, Tel.0951 87-1761
Fax 0951 87-1760
Az.: 1619/19

Vorhaben
Nutzungsänderung im Erd- und 
1. Obergeschoss von kirchlichen 
Nutz- und Versammlungsräumen in 
Forschungseinrichtung der Psychologie 
mit Büro

Grundstücke
Bamberg, Hainstr. 10a
Gemarkung Bamberg,  
Flurstück-Nr. 56/3

Bauherr
GEWOBAU Bamberg eG
vertreten durch Herrn Harald Linsner

Baugenehmigung  
nach Art. 68 BayBO
1.. Im Vollzug der Bayer. Bauordnung 

(BayBO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.08.2007 (GVBl S. 
588) mit den jeweiligen Änderungen 

wird für das o.g. Bauvorhaben die 
nach Art. 68 BayBO erforderliche 
 
BAUGENEHMIGUNG 
 
im vereinfachten Genehmigungs-
verfahren nach Art. 59 BayBO auf 
Grundlage der beiliegenden geprüf-
ten Bauvorlagen und unter den im 
Beiblatt aufgeführten Bedingungen, 
Auflagen und Einschränkungen 
erteilt. 
Die mit dem Genehmigungsvermerk 
versehenen Bauvorlagen und die 
Beilagen sind Bestandteile dieser 
Baugenehmigung. 

2.  Nachbarn haben dem Vorhaben 
nicht zugestimmt. Schriftliche 
Einwendungen sind nicht bekannt. 
Gem. Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO 
wird den Nachbarn eine Aus-
fertigung der Baugenehmigung 
zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht Bayreuth, 95444 Bayreuth 
erhoben werden. Dafür stehen folgen-
de Möglichkeiten zur Verfügung: 
a.  Schriftlich oder zur Niederschrift 

Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
erhoben werden. Die Anschrift lau-
tet: Bayerisches Verwaltungsgericht 
Bayreuth Postfachanschrift:  
Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 
95444 Bayreuth. 

b.  Elektronisch 
Die Klage kann bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Bayreuth auch 
elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.
de) zu entnehmenden Bedingungen 
erhoben werden.

Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten (Stadt Bamberg) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefoch-
tene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

Hinweise zur  
Rechtsbehelfsbelehrung

-  Durch das Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22.06.2007 (GVBl Nr. 13 vom 
29.06.2007) wurde das Wider-
spruchsverfahren im Bereich des 
Bau- und Denkmalschutzrechts zum 
01.07.2007 abgeschafft. Es besteht 
keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen.

-  Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelas-
sen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de).

-  Kraft Bundesrechts wird in Prozess-
verfahren vor den Verwaltungsge-
richten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.

Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können im Bauord-
nungsamt der Stadt Bamberg, 
Untere Sandstr. 34 (Zugang vom 
Leinritt), Zi. 001-BB, Montag – 
Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr und 
nach telefonischer Vereinbarung 
eingesehen werden.

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796) in der zuletzt geänderten Fassung sowie 
des § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten Fassung, beschloss 
der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg in seiner 
Sitzung vom 15.07.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Anordnung des Vorkaufsrechts
Im Bereich der Coburger Straße werden städtebau-
liche Entwicklungs- und Ordnungsmaßnahmen in 
Betracht gezogen. 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung steht der Stadt Bamberg die Flächen in 
dem durch § 2 bezeichneten Gebiet ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 BauGB zu. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst den Bereich zwischen 
der Coburger Straße, dem geplanten neuen Verlauf 
der Bahnstrecke Bamberg - Rottendorf und dem 
geplanten Bahnübergang Coburger Straße 

Der räumliche Geltungsbereich umfasst folgende 
Flurnummern bzw. Teilflächen von Flurnummern der 
Gemarkung Bamberg:

6485, 6486, 6487, 6488, 6554/1 (teilw.), 6701/1, 
6704/4.

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt 
sich aus dem dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 07.07.2020. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 3 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am Tage ih-
rer Bekanntgabe im Amtsblatt 
der Stadt Bamberg in Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird darauf hinge-
wiesen, dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 

BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges, unbeachtlich werden, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Bamberg unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 24.07.2020
STADT BAMBERG
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Thomas Beese
Baureferent

Sachgebiet
Stadtsanierung / Stadtgestaltung

Bearb.: Arne Vielberg
Gez.:    Arne Vielberg

StadtplanungsamtBaureferat

Bamberg,  07.07.2020

Vorkaufrechtssatzung
"Coburger Straße"

Geltungsbereich der Vorkaufsrechts-
satzung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

http://www.vgh.bayern.de
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Bekanntmachung Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  
gemäß § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 BauGB  
im Bereich „Hafengleis am Bamberger Hauptfriedhof“

Bekanntmachung Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  
gemäß § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 BauGB  
im Bereich östlich der „Kleingärten am ETSV 1930“

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796) in der zuletzt geänderten Fassung sowie 
des § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten Fassung, beschloss 
der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg in seiner 
Sitzung vom 15.07.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Anordnung des Vorkaufsrechts
Im Bereich des Hafengleises am Bamberger Haupt-
friedhof werden städtebauliche Entwicklungs- und 
Ordnungsmaßnahmen in Betracht gezogen. 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung steht der Stadt Bamberg die Flächen in 
dem durch § 2 bezeichneten Gebiet ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 BauGB zu. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst den Bereich zwischen 
der Coburger Straße, Gundelsheimer Straße, Kron-
acher Straße, Hallstadter Straße und dem Bamberg 
Hauptfriedhof
Der räumliche Geltungsbereich umfasst folgende 
Flurnummern bzw. Teilflächen von Flurnummern der 

Gemarkung Bamberg:

6561/3, 6564, 6570, 6570/13, 6573, 6574, 6574/2, 6575, 
6600/3, 6612/8, 6626/24.

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt 
sich aus dem dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 07.07.2020. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 3 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 
Tage ihrer Bekannt-
gabe im Amtsblatt 
der Stadt Bamberg in 
Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche 
Verletzung der 
dort bezeichneten 
Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 

Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, unbeachtlich werden, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Bamberg unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 24.07.2020
STADT BAMBERG

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796) in der zuletzt geänderten Fassung sowie 
des § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten Fassung, beschloss 
der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg in seiner 
Sitzung vom 15.07.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Anordnung des Vorkaufsrechts
Im Bereich der Kleingärten am ETSV 1930 werden 
städtebauliche Entwicklungs- und Ordnungsmaß-
nahmen in Betracht gezogen.

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung steht der Stadt Bamberg die Flächen in 
dem durch § 2 bezeichneten Gebiet ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 BauGB zu.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst den Bereich zwischen 
der Bahnstrecke Bamberg – Nürnberg, Starkenfeld-
straße, Rückseite der Grundstücke an der Kanonikus-
Schwab-Straße.
Der räumliche Geltungsbereich umfasst folgende 
Flurnummern bzw. Teilflächen von Flurnummern der 

Gemarkung Bamberg:

1581/6, 4896, 1581/13, 1581/14, 1581/18, 1581/10  
(teilweise), 4863/32, 4863/124, 4863/4, 4893, 1581/8.

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt 
sich aus dem dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 07.07.2020. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 3 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 
Tage ihrer Bekannt-
gabe im Amtsblatt 
der Stadt Bamberg in 
Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird 
darauf hingewiesen, 
dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche 
Verletzung der 
dort bezeichneten 
Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges, unbeachtlich werden, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Bamberg unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 24.07.2020
STADT BAMBERG
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Vorkaufrechtssatzung "Hafengleis am
Bamberger Hauptfriedhof"

Geltungsbereich der Vorkaufsrechts-
satzung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
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"Kleingärten am ETSV 1930"

Geltungsbereich der Vorkaufsrechts-
satzung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
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Bekanntmachung Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  
gemäß § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 BauGB  
im Bereich „Umfeld S-Bahn-Halt Bamberg Süd“

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796) in der zuletzt geänderten Fassung sowie 
des § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten Fassung, beschloss 
der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg in seiner 
Sitzung vom 15.07.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Anordnung des Vorkaufsrechts
Im Bereich der Schwarzenbergstraße werden städte-
bauliche Entwicklungs- und Ordnungsmaßnahmen 
in Betracht gezogen. 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung steht der Stadt Bamberg die Flächen in 
dem durch § 2 bezeichneten Gebiet ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 BauGB zu. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst den Bereich zwi-
schen der Schwarzenbergstraße, Pfisterstraße, dem 
geplanten neuen Verlauf der Bahnstrecke Bamberg 
- Nürnberg und der hinteren Grundstücksgrenzen der 
Grundstücke Nürnberger Straße 89 bis 109. 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst folgende 

Flurnummern bzw. Teilflächen von Flurnummern der 
Gemarkung Bamberg:

5140/2, 5140/4, 5140/10 (teilweise), 1534/4, 1534/5

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt 
sich aus dem dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 23.06.2020. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 3 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 
Tage ihrer Bekannt-
gabe im Amtsblatt 
der Stadt Bamberg in 
Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird 
darauf hingewiesen, 
dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche 
Verletzung der 
dort bezeichneten 
Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges, unbeachtlich werden, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Bamberg unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 24.07.2020
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Vorkaufrechtssatzung
"Schwarzenbergstraße"

Geltungsbereich der Vorkaufsrechts-
satzung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Bekanntmachung Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht  
gemäß § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 BauGB  
im Bereich „Schwarzenbergstraße“

Aufgrund des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
für den Freistaat Bayern (BayRS 2020-1-1-I) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 
(GVBl. S. 796) in der zuletzt geänderten Fassung sowie 
des § 25 Abs. 1 und Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB) in der zuletzt geänderten Fassung, beschloss 
der Bau- und Werksenat der Stadt Bamberg in seiner 
Sitzung vom 15.07.2020 folgende Satzung:

Satzung

§ 1 Anordnung des Vorkaufsrechts
Im Bereich des geplanten S-Bahnhalt Bamberg 
Süd Schwarzenbergstraße werden städtebauliche 
Entwicklungs- und Ordnungsmaßnahmen in Betracht 
gezogen. 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung steht der Stadt Bamberg die Flächen in 
dem durch § 2 bezeichneten Gebiet ein besonderes 
Vorkaufsrecht nach § 25 Abs. 1, Satz 1, Nr. 2 BauGB zu. 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst den Bereich zwischen 
der Bahnstrecke Bamberg – Nürnberg, Forchhei-
mer Straße, Berliner Ring, Nürnberger Straße und 
Münchner Ring. 
Der räumliche Geltungsbereich umfasst folgende 

Flurnummern der Gemarkung Bamberg:

4446/51, 4446/55, 4446/77, 4446/80, 4446/81, 4446/82, 
4446/83, 4446/84, 4446/85, 4446/86, 4467/20, 4467/21

Die genaue Abgrenzung des Geltungsbereiches ergibt 
sich aus dem dieser Satzung beigefügten Lageplan 
vom 23.06.2020. Der Lageplan ist Bestandteil dieser 
Satzung.

§ 3 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 
Tage ihrer Bekannt-
gabe im Amtsblatt 
der Stadt Bamberg in 
Kraft.

Hinweis:
Ergänzend wird darauf 
hingewiesen, dass 
1.  eine nach § 214 Abs. 

1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB beachtliche 
Verletzung der 
dort bezeichneten 
Verfahrens- und 
Formvorschriften, 

2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges, unbeachtlich werden, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Bamberg unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind (§ 215 Abs. 1 BauGB).

Bamberg, 24.07.2020
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Vorkaufrechtssatzung
"S-Bahn-Halt Bamberg Süd"

Geltungsbereich der Vorkaufsrechts-
satzung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
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Bekanntmachung Gebührensatzung für die öffentliche Abfallbeseitigung  
der Stadt Bamberg (Abfallgebührensatzung)  
vom 24. Juli 2020
Inhaltsübersicht
§ 1 Gebührenerhebung
§ 2 Gebührenschuldner
§ 3 Gebührenmaßstab
§ 4 Gebührensatz
§ 5 Entstehen der Gebührenschuld
§ 6 Fälligkeit der Gebührenschuld
§ 7 Aufgabenübertragung
§ 8 In-Kraft-treten
Anlage 1  Gebührenordnung des Wert-

stoffhofs der Stadt Bamberg

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund 
des Art. 7 Abs. 2 und 5 des Gesetzes zur 
Vermeidung, Verwertung und sonsti-
gen Bewirtschaftung von Abfällen in 
Bayern (Bayerisches Abfallwirtschafts-
gesetz - BayAbfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. August 1996 
(GVBl S. 396), zuletzt geändert durch 
Art. 11a des Gesetzes vom 10. Dezember 
2019 (GVBl. S. 686) und der Art. 1 und 8 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 1993 (GVBl S. 264, BayRS 
2024-1-l), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Juni 2020 (GVBl S. 286), 
und der Art. 23, 24 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 
2020-1-1-l), zuletzt geändert durch § 5 
Abs. 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2019 (GVBl S. 737), folgende Gebühren-
satzung: 

§ 1 Gebührenerhebung
Die Stadt Bamberg erhebt für die 
Benutzung der öffentlichen Abfallent-
sorgungseinrichtung Gebühren. 

§ 2 Gebührenschuldner
(1)  Gebührenschuldner ist, wer die 

Abfallentsorgungseinrichtung der 
Stadt Bamberg benutzt. 

(2)  Bei der Abfallentsorgung im 
Bring- und im Holsystem gilt 
der Eigentümer oder der ding-
lich Nutzungsberechtigte des an 
die Abfallentsorgung der Stadt 
angeschlossenen Grundstücks als 
Benutzer. Bei der Verwendung von 
Müllsäcken ist der Erwerber, bei der 
Selbstanlieferung von Abfällen sind 
der Abfallerzeuger und der Anliefe-
rer Benutzer. Die Abfallentsorgung 
der Stadt benutzt auch derjenige, 
dessen unzulässig behandelte, 
gelagerte oder abgelagerte Abfälle 
die Stadt entsorgt. 

(3)  Miteigentümer und andere dinglich 
Nutzungsberechtigte eines ange-
schlossenen Grundstücks sind Ge-
samtschuldner. Bei Grundstücken, 

die im Wohnungs- oder Teileigen-
tum im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes (WEG) in der jeweils 
geltenden Fassung stehen, ist 
Gebührenschuldnerin die Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer. 
Daneben sind Schuldner auch die 
einzelnen Wohnungseigentümer; 
§ 10 Abs. 8 WEG gilt entsprechend. 
Der Gebührenbescheid über die 
gesamte Gebührenanforderung 
kann an den Wohnungseigentums-
verwalter gerichtet werden.

(4)  Die Gebühren für die Abfallentsor-
gung im Bring- und im Holsystem 
ruhen auf dem Grundstück als 
öffentliche Last (Art. 8 Abs. 8 i. V. 
m. Art. 5 Abs. 7 KAG).

§ 3 Gebührenmaßstab
(1)  Die Gebühr für die Abfallentsorgung 

im Bring- und im Holsystem be-
stimmt sich nach der Zahl und dem 
Fassungsvermögen der Restmüll-
behältnisse bzw. nach der Zahl der 
Müllsäcke. 

(2)  Bei der Selbstanlieferung von 
Abfällen an die Müllverbrennungs-
anlage Bamberg bestimmt sich die 
Gebühr nach der Benutzungsord-
nung für das Müllheizkraftwerk 
Bamberg.

(3)  Bei der Selbstanlieferung von 
Abfällen an den Wertstoffhof 
Bamberg bestimmt sich die Gebühr 
nach der Gebührenordnung für den 
Wertstoffhof Bamberg, die dieser 
Satzung als Anlage 1 beigefügt ist.

(4)  Die Gebühr für die Entsorgung 
unzulässig behandelter, gelagerter 
oder abgelagerter Abfälle (§ 2 Abs. 2 
Satz 3) bestimmt sich nach den der 
Stadt Bamberg tatsächlich entstan-
denen Kosten.

§ 4 Gebührensatz
(1)  Die Gebühr für die Abfallentsorgung 

im Bring- und im Holsystem beträgt 
bei 14-tägiger Abfuhr der Restmüll-
behältnisse jährlich 

  138,00 Euro  
für eine 80-l-Mülltonne

  207,00 Euro  
für eine 120-l-Mülltonne

  414,00 Euro  
für eine 240-l-Mülltonne

  1.327,00 Euro  
für einen 0,77 m³ Müllgroßbehälter

  1.896,00 Euro  
für einen 1,1 m³ Müllgroßbehälter.

(2)  Bei wöchentlicher Abfuhr der Rest-
müllbehältnisse werden die in Abs. 
1 geregelten Gebühren verdoppelt. 

(3)  Die Gebühr für die Abfallentsorgung 

unter Verwendung von zusätzli-
chen Restmüllsäcken beträgt für 
jeden Sack 6,00 Euro. Die Gebühr 
für die Abfuhr kompostierbarer 
Gartenabfälle unter Verwendung 
von Gartenabfallsäcken beträgt für 
jeden Sack 2,00 Euro.

(4)  Die Höhe der Benutzungsentgelte 
für die Behandlung und Abla-
gerung von Abfällen, die an die 
Müllverbrennungsanlage Bamberg 
selbst angeliefert werden (Abfälle 
der Gewerbebetriebe, sonstiger 
Einrichtungen oder Personen, die 
nicht über die Hausmüllabfuhr 
angeliefert werden), wird durch die 
Benutzungsordnung für das Müll-
heizkraftwerk Bamberg geregelt.

(5)  Die Höhe der Gebühr bei der 
Selbstanlieferung von Abfällen an 
den Wertstoffhof Bamberg be-
stimmt sich nach der Gebührenord-
nung für den Wertstoffhof Bamberg 
(Anlage 1).

§ 5 Entstehen der Gebührenschuld
(1)  Bei der Abfallentsorgung im Bring- 

und im Holsystem werden die 
Gebühren für das Kalenderjahr er-
hoben und entstehen am 1. Januar.

  Beginnt, endet oder ändert sich das 
Nutzungsverhältnis mit der Stadt 
Bamberg während eines Kalen-
derjahres, so wird die Gebühr nach 
Satz 1 mit dem der Dauer des Nut-
zungsverhältnisses entsprechenden 
Bruchteil erhoben. Der Ermittlung 
des Bruchteiles werden nur volle 
Kalendermonate zugrunde gelegt. 
Angefangene Kalendermonate 
gelten als volle Kalendermonate.

(2)  Bei der Abfallentsorgung unter 
Verwendung von zusätzlichen 
Restmüll- bzw. Gartenabfallsäcken 
entsteht die Gebührenschuld mit 
der Abgabe des Sackes an den 
Benutzer. 

(3)  Bei Selbstanlieferung entsteht die 
Gebührenschuld mit der Übergabe 
der Abfälle. 

(4)  Bei der Entsorgung unzulässig 
behandelter, gelagerter oder 
abgelagerter Abfälle (§ 2 Abs. 2 Satz 
3) entsteht die Gebührenschuld mit 
dem Abtransport der Abfälle durch 
die Stadt.

§ 6 Fälligkeit der Gebührenschuld
(1)  Die Gebühren nach § 4 Abs. 1 und 

2 werden zu je einem Viertel ihres 
Jahresbetrags am 15. Februar, 15. 
Mai, 15. August und 15. November 
fällig, frühestens jedoch einen 
Monat nach Zustellung des Gebüh-

renbescheids.
(2)  Auf Antrag des Gebührenschuldners 

können die Gebühren abweichend 
vom Absatz 1 am 1. Juli in einem 
Jahresbetrag entrichtet werden. 
Der Antrag muss spätestens bis zum 
30. September des vorangehenden 
Kalenderjahres gestellt werden. 
Die beantragte Zahlungsweise 
bleibt so lange maßgebend, bis 
ihre Änderung beantragt wird; die 
Änderung muss spätestens bis zum 
30. September des vorangehenden 
Jahres beantragt werden.

(3)  Einzelne Monatsgebühren zu Be-
ginn oder Ende der Gebührenpflicht 
sowie nachträgliche Festsetzungen 
vorangegangener Erhebungszeit-
räume werden einen Monat nach 
Bekanntgabe des Abgabenbeschei-
des fällig.

(4)  Bei der Abfallentsorgung unter 
Verwendung von zusätzlichen 
Müllsäcken, bei Selbstanlieferung 
und bei der Entsorgung unzulässig 
behandelter, gelagerter oder ab-
gelagerter Abfälle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) 
wird die Gebühr mit dem Entstehen 
der Gebührenschuld fällig.

§ 7 Aufgabenübertragung
Gemäß Art. 7 Abs. 5 Nr. 6 BayAbfG 
werden mit 
1.  der Ermittlung der Berechnungs-

grundlagen, 
2.  der Gebührenberechnung, 
3.  der Ausfertigung und Versendung 

der Gebührenbescheide, 
4.   der Entgegennahme der Gebühr 
in den Fällen 
1.  des § 4 Abs. 4 der Zweckverband 

Müllheizkraftwerk Stadt und Land-
kreis Bamberg beauftragt, 

2.  des § 4 Abs. 5 die Eichhorn 
Transport und Entsorgungs GmbH 
beauftragt.

§ 8 In-Kraft-treten
(1)  Diese Satzung tritt am 1. August 

2020 in Kraft.
(2)  Gleichzeitig tritt die Gebührensat-

zung für die öffentliche Abfallbesei-
tigung der Stadt Bamberg (Abfallge-
bührensatzung) vom 13. November 
2006 außer Kraft.

Anlage 1
Gebührenordnung für den Wertstoffhof 
der Stadt Bamberg
Wertstoffhof der Stadt Bamberg
Rheinstr. 8
96052 Bamberg
Tel.: 0951 6030-250
Fax: 0951 6030-252
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Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallwirtschaft  
in der Stadt Bamberg (Abfallwirtschaftssatzung) vom 11. September 2014  
(Rathaus Journal Nr. 22 vom 24. Oktober 2014) vom 24. Juli 2020

1.Privatanlieferer

Ohne separate Anlieferungsgebühr 
können entsorgt werden:

Altpapier
Mischpapier, Zeitungen
Pappe, Kartonage

Baustoffe
Bauschutt I bis 500 kg
(Beton, Steine, Ziegel in reiner Form)
(Die Kostenfreiheit bezieht sich auf eine 
Anfahrt pro Tag. Sollte die Menge die 
500 kg Grenze überschreiten, muss die 
angelieferte Menge komplett berechnet 
werden.)

Glas
Flaschen, Konservengläser (weiß, 
braun, grün)
Flachglas, gemischt
Flachglas, weiß

Kunststoffe, Verbundstoffe
Verpackungen
CDs/DVDs

Elektronikschrott
Bildschirme (Computer)
Fernseher
Braune Ware (HiFi-Anlagen usw.)
Weiße Ware (Waschmaschinen usw.)
Kühlgeräte, Haushaltsgröße
Leuchtmittel
Leuchtmittel (groß)
Nachtspeicherofen1
Photovoltaikmodul  
(max. 1,00 x 2,00 Meter)

Sonstiges
Korken

Metalle
Aluminium (Bleche usw.)
Weißblech
Eisenschrott
Gussteile
Kupfer
Kabelschrott

Problemabfälle
Altlacke ausgehärtet
Altlacke/ -farben, Lackierabfälle

Altöl
Ammoniak
Arzneimittel
Druckerpatronen/-toner
Feuerlöscher
Fotochemikalien
Frostschutzmittel
Halogenierte Lösungsmittel
Kfz-Batterien
Kleinbatterien
Kühlerflüssigkeit
Laugen
Leergebinde mit schädlichem  
Restinhalt
Leuchtstoffröhren
Lösemittelgemische nicht halogeniert
Ölfilter
Ölverunreinigte Betriebsmittel
Öl-Wassergemisch/ Bohrölemulsion
PCB-Kondensatoren
Pflanzen-/Holzschutzmittel
PU-Schaumdosen
Quecksilberhaltige Abfälle
Reiniger/ Tenside/ Chemikalien
Säuren
Spraydosen mit schädlichem Restinhalt
 
Für folgende Anlieferungen von 
Privatpersonen wird eine Anliefe-
rungsgebühr erhoben:
 Gebühr in Euro
Baustoffe 
Bauschutt I (Beton, Steine, Ziegel  
in reiner Form) (ab 500 kg)
 16,50 Euro/t
Bauschutt II (Putz, Keramik,  
Fliesen, Gips u. ä.) 55,00 Euro/t
Eternit (asbesthaltig)* 260,00 Euro/t
Gipskarton, Heraklith 250,00 Euro/t
Dämmmaterial (z. B. Stein-  
und Glaswolle) 405,00 Euro/t
 
Sonstiges 
Altreifen (max. 1,2 x 0,4m) 
 237,00 Euro/t
Altreifen Pkw ohne Felgen 
 2,00 Euro/St.

2. Gewerbliche Anlieferer

Ohne separate Anlieferungsgebühr 
können entsorgt werden:

Altpapier

Mischpapier, Zeitungen
Pappe, Kartonage

Glas
Flaschen, Konservengläser (weiß, 
braun, grün)

Kunststoffe, Verbundstoffe
Verpackungen
CDs/DVDs

Elektronikschrott
Bildschirme (Computer)
Fernseher
Braune Ware (HiFi-Anlagen usw.)
Weiße Ware (Waschmaschinen usw.)
Kühlgeräte, Haushaltsgröße
Leuchtmittel
Leuchtmittel (groß)
Nachtspeicherofen2
Photovoltaikmodul  
(max. 1,00 x 2,00 Meter) 

Sonstiges
Korken

Metalle
Aluminium (Bleche usw.)
Weißblech
Eisenschrott
Gussteile
Kupfer
Kabelschrott

Problemabfälle
Druckerpatronen/-toner
Kleinbatterien
Leuchtstoffröhren
PU-Schaumdosen 

Für folgende gewerbliche Anliefe-
rungen wird eine Anlieferungsge-
bühr erhoben:
 Gebühr in Euro
Baustoffe 
Bauschutt I (Beton, Steine,  
Ziegel in reiner Form)
 16,50 Euro/t
Bauschutt II (Putz, Keramik,  
Fliesen, Gips u. ä.) 55,00 Euro/t
Eternit (asbesthaltig)* 260,00 Euro/t
Gipskarton, Heraklith 250,00 Euro/t
Dämmmaterial (z. B. Stein-  
und Glaswolle) 405,00 Euro/t

 Glas 
Flachglas, gemischt 46,00 Euro/t
Flachglas, weiß 30,00 Euro/t
 
Sonstiges 
Altreifen (max. 1,2 x 0,4m) 
 237,00 Euro/t
Altreifen Pkw ohne Felgen 
 2,00 Euro/St.
 
Problemabfälle 
Altlacke ausgehärtet 0,15 Euro/kg
Altlacke/ -farben, Lackierabfälle
 1,00 Euro/kg
Altöl 0,15 Euro/kg
Ammoniak 0,75 Euro/kg
Feuerlöscher 13,00 Euro/St.
Fotochemikalien 1,50 Euro/kg
Frostschutzmittel 0,50 Euro/kg
Halogenierte Lösungsmittel
 1,15 Euro/kg
Kfz-Batterien 1,50 Euro/St.
Kühlerflüssigkeit 0,25 Euro/kg
Laugen 1,00 Euro/kg
Leergebinde mit schädlichem  
Restinhalt 0,15 Euro/kg
Lösemittelgemische nicht halogeniert 
 1,00 Euro/kg
Ölfilter 0,85 Euro/kg
Ölverunreinigte Betriebsmittel
 0,75 Euro/kg
Öl-Wassergemisch/ Bohrölemulsion 
 0,40 Euro/kg
PCB-Kondensatoren 1,50 Euro/kg
Pflanzen-/Holzschutzmittel
 1,85 Euro/kg
Quecksilberhaltige Abfälle 
 20,00 Euro/kg
Reiniger/ Tenside/ Chemikalien
 1,75 Euro/kg
Säuren 1,50 Euro/kg
Spraydosen mit schädlichem Restinhalt 
 1,50 Euro/kg

*Eine Anlieferung von Nachtspeicher-
öfen und asbesthaltigen Materialien 
ist nur nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung möglich. Materialien 
müssen luftdicht verpackt sein.

Bamberg, 24.07.2020
STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund 
der Art. 3 und 7 des Gesetzes zur 
Vermeidung, Verwertung und sonsti-
gen Bewirtschaftung von Abfällen in 
Bayern (Bayerisches Abfallwirtschafts-
gesetz - BayAbfG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. August 1996 

(GVBl S. 396), zuletzt geändert durch 
Art. 11a des Gesetzes vom 10. Dezember 
2019 (GVBl. S. 686) in Verbindung mit  
Art. 23 und 24 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl S. 796, BayRS 2020-

1-1-l), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 
2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl S. 737), folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung über die Abfallwirtschaft in 
der Stadt Bamberg (Abfallwirtschafts-

satzung) vom 11. September 2014 (Rat-
haus Journal Nr. 22 vom 24. Oktober 
2014) wird wie folgt geändert:
1.  In § 16 Abs. 2 werden folgende  

Sätze angefügt:
„Großbehälter können abweichend 
hiervon nach Ermessen der Stadt 
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Bamberg auch wöchentlich bzw. alle 
zwei Wochen abgefahren werden. Ein 
Rechtsanspruch auf einen verkürzten 
Abholturnus besteht nicht.“

2.  In § 16 Abs. 4 werden folgende  
Sätze angefügt:

„Müllgroßbehälter können auf Antrag 
der Grundstückseigentümerinnen und 
Grundstückseigentümer abweichend 
hiervon wöchentlich abgefahren 
werden. Der Antrag kann nur für alle 
Müllgroßbehälter für Restmüll eines 
Grundstücks gestellt werden. Eine Mi-

schung verschiedener Abfuhrintervalle 
ist unzulässig. Ein Rechtsanspruch auf 
den verkürzten Abholturnus besteht 
nicht.“
 
 
 

§ 2
Diese Satzung tritt am 01. August 2020 
in Kraft.

Bamberg, 24.07.2020 · STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung über den Beirat der  
Stadt Bamberg für Menschen mit Behinderung vom 24. Juli 2020

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung für die Verleihung des  
Kulturpreises der Stadt Bamberg (Kulturpreis-Satzung) vom 24. Juli 2020

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Bamberg  
zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts (Ortssatzung) 
vom 24. Juli 2020

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund des 
Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert 
worden in Verbindung mit dem Baye-
risches Behindertengleichstellungsge-
setz (BayBGG) vom 9. Juli 2003 (GVBl. 
S. 419, BayRS 805-9-A), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 359 der Verordnung vom 
26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, folgende Satzung: 

§ 1
Die Satzung der Stadt Bamberg über 
den Beirat für Menschen mit Behin-
derung vom 04. August 2004 (Rathaus 
Journal – Amtsblatt der Stadt Bamberg 
vom 13.08.2004 Nr. 17) wird wie folgt 
geändert:
§ 4 Absatz 1  erhält folgende neue 

Fassung:

„§ 4 Zusammensetzung
(1)  Dem Beirat gehören als stimmbe-

rechtigte Mitglieder an: 
  10 Vertreter der Arge Bamberger 

Selbsthilfegruppen chronisch 

kranker und behinderter Menschen 
e.V. Davon sind verpflichtend zu 
benennen jeweils mindestens

 - 1 mobilitätsbehinderte Person,
 - 1 chronisch kranke Person,
 -  1 blinde bzw. sehgeschädigte 

Person,
 - 1 hörgeschädigte Person
 -  sowie der/die Vorsitzende der 

Arge Bamberger Selbsthilfe-
gruppen chronisch kranker und 
behinderter Menschen e.V.

 Weitere Mitglieder sind 
 -  1 psychisch behinderte Person,
 -  1 Vertreter der Lebenshilfe für 

Menschen mit Behinderung e. V.,
 - 1 Vertreter des VdK,
 -  1 Vertreter der Wohlfahrtsverbän-

de,
 -  je ein Mitglied jeder Fraktion und 

jeder Ausschussgemeinschaft des 
Stadtrates Bamberg.“

§ 2
Diese Satzung tritt am 01. Juli 2020 in 
Kraft.

Bamberg, 24.07.2020 · STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund 
der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (Gemeindeordnung - GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 
2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S. 737) geändert worden ist, 

folgende Satzung:

§ 1
Die Satzung für die Verleihung des 
Kulturpreises der Stadt Bamberg 
(Kulturpreis-Satzung) vom 
29. Oktober 2018 (Rathaus Journal – 
Amtsblatt der Stadt Bamberg – vom 
09.11.2018 Nr. 18), zuletzt geändert 

durch Änderungssatzung vom 29. März 
2019 (Rathaus Journal – Amtsblatt der 
Stadt Bamberg – vom 12.04.2019 Nr. 7), 
wird wie folgt geändert: 
§ 2  (Höhe des Preisgeldes) erhält 

folgende Fassung:
Der Kulturpreis ist mit 6.000 Euro  
(i. W. Sechstausend Euro) dotiert.
 

§ 2
Diese Satzung tritt am 01. August 2020 
in Kraft.

Bamberg, 24.07.2020 · STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund der 
Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, 23, 32, 
33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 
41, 88 und 103 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-
1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 
2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 

(GVBl. S. 737), folgende Satzung:

§1
Die Satzung der Stadt Bamberg zur 
Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts (Ortssat-
zung) vom 06. Mai 2020 wird wie folgt 
geändert:

§ 3  Abs. 2 Buchstabe c) erhält folgende 
Fassung:

„c)  Der/Die Fraktionsvorsitzende jeder 
Stadtratsfraktion erhält eine dreifa-
che Aufwandsentschädigung gemäß 
Buchstabe a). Der/Die Sprecher/in 
jeder für alle 12er Senate gebildete 
Ausschussgemeinschaft erhält eine 
zweifache Aufwandsentschädigung 

gemäß Buchstabe a).“

§ 2
Diese Satzung tritt am 01. Juni 2020 in 
Kraft.

Bamberg, 24.07.2020 · STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung für die Musikschule Bamberg 
vom 24. Juli 2020
Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund 
der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (Gemeindeordnung – GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 

2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 
2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 
(GVBl. S.737) geändert worden ist, 
folgende Satzung:
 
 

§1
Die Satzung für die Musikschule 
Bamberg vom 12.04.2019 wird wie folgt 
geändert:
 § 12 Abs. 3  (Kuratorium) erhält folgen-

de Fassung:

 Dem Kuratorium gehören an:
 -  der Kulturreferent / die Kulturrefe-

rentin der Stadt Bamberg
-  je ein Sprecher / eine Sprecherin der 

im Stadtrat vertretenen Fraktionen 
und Ausschussgemeinschaften
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Die Stadt Bamberg erlässt aufgrund des 
Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung 
(GO) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 
796, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt 
durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes vom 23. 
Dezember 2019 (GVBl. S. 737) geändert 
worden ist folgende Satzung:

§1
Die Satzung zur Änderung der Satzung 
über den Beirat der Stadt Bamberg für 

Senioren und Seniorinnen (Senioren-
beiratssatzung – SenBS) vom 01. Mai 
2020 (Rathaus Journal – Amtsblatt der 
Stadt Bamberg vom 12.06.2020 Nr. 12) 
wird wie folgt geändert:
§3 Absatz 1 erhält folgende neue 
Fassung:

„§ 3 Mitglieder
(1)  Dem Beirat für Senioren und Senio-

rinnen gehören an:
 a)  der / die Oberbürgermeister/

in der Stadt Bamberg als 
Vorsitzende/r, 

 b)  je ein Mitglied der Fraktionen 
und Ausschussgemeinschaften 
des Stadtrates Bamberg

 c)  die Leitung des Sozialreferates der 
Stadt Bamberg

 d)  die / der Seniorenbeauftragte der 
Stadt Bamberg,“

 
 

§ 2
Diese Satzung tritt am 01. Juli 2020 in 
Kraft.

Bamberg, 24.07.2020 · STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Die Stadt Bamberg erlässt auf Grund 
der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (Gemeindeordnung – GO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 
22. August 1998 (GVBl. S. 796, BayRS 
2020-1-1-I), die zuletzt durch § 5 Abs. 
2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 

(GVBl. S.737) geändert worden ist, 
folgende Satzung:

 §1 
Die Satzung für die Volkshochschule 
Bamberg Stadt vom 10.08.1976 wird 
wie folgt geändert:

§ 4 (Kuratorium) Abs. (4) erhält folgen-
de Fassung:
Zu den Sitzungen des Kuratoriums sind 
der Oberbürgermeister, der Kulturrefe-
rent und der Leiter der Volkshochschule 
sowie je ein Vertreter der im Stadtrat 
vertretenen Fraktionen und Ausschuss-
gemeinschaften einzuladen.

 §2
Die Satzung tritt mit Wirkung vom  
01. August 2020 in Kraft.

Bamberg, 24.07.2020 · STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

Ausschreibungen städtischer Arbeiten, Lieferungen und Dienstleistungen
Referat bzw. Amt Kennziffer Gegenstand und Umfang der Leistung oder Lieferung Bemerkungen

Stadt Bamberg 
FB 6A/Zentrale Beschaffungs- 
und Vergabestelle 
Untere Sandstraße 34 
96049 Bamberg

in Vertretung der IGZ Bamberg 
GmbH

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

Neubau eines digitalen Gründerzentrums  
in Bamberg

Ort: Lagarde-Kaserne, 96052 Bamberg

6A-DGZ-3610 
Malerarbeiten 
Ausführung: 19.10.2020 – 08.09.2021 
Submission: 20.08.2020 - 10.00 Uhr

Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form sind 
anzufordern über den Link

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_
off/279a0b16-6ee1-4b97-b160-49e7bd5813c6

Eingang der Angebote nur in digitaler Form über die 
Vergabeplattform.

Kraftloserklärung
DasSparkassenbuchderSparkasseBamberg

Nr. 3100188683 Raffaela Albrecht

wirdfürkraftloserklärt,nachdemaufdaserlassene
AufgebotinnerhalbderdreimonatigenEinspruchsfrist
RechteDritternichtgeltendgemachtwurden.

Bamberg,den16.07.2020

SparkasseBamberg

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung für die Volkshochschule  
Bamberg Stadt vom 24. Juli 2020

Bekanntmachung Satzung zur Änderung der Satzung über den Beirat der Stadt  
Bamberg für Senioren und Seniorinnen (Seniorenbeiratssatzung – SenBS)  
vom 24. Juli 2020

- die Leitung der Musikschule
-  der / die Vorsitzende des Förder-

vereins Städtische Musikschule 
Bamberg e.V.

-  zwei Vertreter / Vertreterinnen der 
Musikschullehrkräfte

-  zwei Vertreter / Vertreterinnen der 
Elternschaft

-  zwei Vertreter / Vertreterinnen der 
Schülerschaft

 Die Leitung der Musikschule unter-
stützt den Stadtrat bei der Berufung 

von Vertretern für das Kuratorium 
durch Unterbreitung geeigneter 
Vorschläge.

§ 2
Die Satzung tritt mit Wirkung vom  

01. August 2020 in Kraft.

Bamberg, 24.07.2020 · STADT BAMBERG

Andreas Starke · Oberbürgermeister

http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/279a0b16-6ee1-4b97-b160-49e7bd5813c6
http://www.deutsche-evergabe.de/dashboards/dashboard_off/279a0b16-6ee1-4b97-b160-49e7bd5813c6
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Geburten
Beurkundungenvom09.07.2020mit22.07.2020

 ∙  Melisa Tavuskuşu 
Eltern: Gülay Tavuskuşu geb. Yılmaz und Fatih Tavuskuşu, Bamberg, Krackhardtstr. 2

 ∙  Neele Sommer 
Eltern: Florentine Caroline Sommer und S 
ven Tobias Sommer geb. Kailer, Bamberg, Am Werkkanal 5

 ∙  Klara Rosalie Däumler 
Eltern: Elena Fabiola Däumler und Robert Schmitt, Bamberg, Ottostr. 52

 ∙  Helen und Karla Bartsch
 ∙ Eltern: Anja Kraus-Bartsch geb. Kraus und Thomas Bartsch, Bamberg, Panzerleite 51
 ∙  Lara Reitz 
Eltern: Katharina Helga Reitz geb. Bauer und  
Mario Friedrich Reitz, Bamberg, Dr.-Thomas-Dehler-Str. 25

 ∙  Nikole Daubert 
Eltern: Arina Gingling geb. Naumann und  
Eduard Vâčeslavovič Daubert geb. Harčenko, Bamberg, Babenbergerring 71

 ∙  Samira Trütschel 
Mutter: Ashley Michelle Trütschel, Bamberg, Fabrikbau 2

 ∙  Sebastian Pop Coman 
Eltern: Rebeca Pop Coman geb. Pașco und  
Ioan Pop Coman, Bamberg, Andreas-Hofer-Str. 3

 ∙  Paul Kowarschik 
Eltern: Katharina Krischker und Jochen Kowarschik, Bamberg, Klosterstr. 1

Eheschließungen
vom09.07.2020mit22.07.2020

 ∙  Sophia Hildegard Maria Einwich, Bamberg, Hegelstr. 53 und 
Michael Steffan Pfänder, Bamberg, Hegelstr. 53

Verstorbene
Beurkundungenvom09.07.2020mit22.07.2020

 ∙ Alfred Alfons Morhöfer, Bamberg, Katzheimerstr. 34
 ∙ Helga Hermine Emma Wunder geb. Appel, Bamberg, Kantstr. 33
 ∙ Dietmar Rudolf Paul Behrendt, Bamberg, Treustr. 51
 ∙ Rosa Johanna Neubauer geb. Herrmann, Bamberg, Kloster-Langheim-Str. 8
 ∙ Angelina Stadelmann, Bamberg, Kantstr. 23
 ∙ Anna-Maria Schmitt, Bamberg, St.-Getreu-Str. 1
 ∙ Franz Joseph Hollfelder, Bamberg, Karl-May-Str. 1
 ∙ Anton Georg Seibold, Bamberg, Dr.-von-Schmitt-Str. 6

Nachtrag vom 01.07.2020
 ∙ Annemarie Kraus geb. Eckert, Bamberg, Vorderer Bach 2

An zei ge

FAMILIENNACHRICHTEN

Wichtige Telefonnummern
der Stadt Bamberg
Vermittlung 87-0

Infothek
(allgemeineAuskünfte) 87-0

Bürgeranfragen  
   und Beschwerden 87-1138

Fax 87-1964
E-Mail stadtverwaltung@stadt.bamberg.de
Internet www.stadt.bamberg.de

Öffnungszeiten
Seit dem 4. Mai sind das Bürgerrathaus am ZOB, das Rat-
haus Maxplatz, die Zulassungsstelle in der Moosstraße so-
wie das Baureferat in der Unteren Sandstraße wieder für den 
Publikumsverkehr geöffnet. Zwingend erforderlich sind aber 
eine vorherige Terminvereinbarung sowie das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes. Das Rathaus am Maxplatz kann 
wegen Umbauarbeiten am Haupteingang weiterhin nur durch 
den Seiteneingang in der Fleischstraße betreten werden.
 
Weitere Hinweise unter www.stadt.bamberg.de.

mailto:pres-se-@stadt.bam-berg.de
mailto:lw@stadtmarketing-bamberg.de
mailto:stadtverwaltung@stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de
http://www.stadt.bamberg.de
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